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Gemeinsam lebenswerte Stadte

und Gemeinden gestalten!

Damit unsere Stadte und
Gemeinden auch in Zukunft
lebenswert bleiben, braucht
es Entscheidungen, an de-
nen Sie als Burgerinnen und
Burger mitwirken konnen.
lhre Ideen und Anregungen
sind wichtig, um die vielen
Herausforderungen vor Ort
zu meistern - schlieflich
wissen Sie am besten, was in
lhrer Stadt fehit.

Ob ein neuer Spielplatz fiir Kinder, ein breiterer Radweg
oder mehr griine Fldchen zum Entspannen: Nur im ge-
meinsamen Austausch werden Orte geschaffen, die den
Bediirfnissen aller Menschen gerecht werden.

Wenn Biirgerinnen und Birger mitbestimmen oder direkt
an stadtebaulichen Projekten mitwirken kdnnen, werden
wichtige Themen gemeinsam vorangebracht. Zum Bei-
spiel der Erhalt historischer Gebaude, die Gestaltung
offentlicher Platze, die Belebung der Innenstadt, der Bau
von bezahlbarem Wohnraum oder der Umgang mit dem
Klimawandel. Gleichzeitig starkt das Miteinander den
Zusammenhalt in unseren Vierteln — genau das macht
unsere Demokratie lebendig!

Diese Broschiire zeigt Planungsinstrumente der raum-
lichen Stadtentwicklung sowie Moglichkeiten, wie Sie
diese aktiv mitgestalten kdnnen - kurz: mitplanen —
mitreden — mitmachen. Die Broschiire soll Sie in-
formieren, inspirieren und motivieren, an der Gestaltung
unserer Stadte und Gemeinden teilzuhaben.

Eine nachhaltige Stadtentwicklung lebt vom Engage-
ment aller — nur wenn die Menschen vor Ort eingebun-
den sind, kdnnen Raume entstehen, in denen sich alle
wohlfiihlen. Ich lade Sie daher herzlich ein, diesen Weg
mit uns gemeinsam zu gehen!

Kaweh Mansoori
Hessischer Minister fir Wirtschaft, Energie,
Verkehr, Wohnen und landlichen Raum
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Planung
und Mitwirkung

Betrifft mich Planung uiiberhaupt?

Fast taglich erfahren wir von neuen Planungen
fur unsere Stadte und Gemeinden oder unsere
Nachbarschaft. Bei vielen der Themen flihlen
wir uns direkt angesprochen und haben den
Wunsch, mitzureden:

¢ Die Gemeinde plant die Aufwertung des
Ortskerns. Die Gehwege sollen verbrei-
tert und ein Bach renaturiert werden;
Baume und Bénke sind vorgesehen, um
das Stadtklima und die Aufenthalts-
qualitat zu verbessern. Der Einzelhandel
spricht sich jedoch gegen die Planungen
aus, da hierdurch Parkplatze wegfallen.

e Inder Stadt wird es vielfach im Sommer
zu heif. Schattenspendende Baume
oder Dacher sollen Abhilfe schaffen.
Dadurch werden aber auch einige Wohn-
gebaude starker beschattet.

e Der Ausbau einer Stralke steht bevor.
Der verbesserte Verkehrsfluss freut
diejenigen, die dort taglich mit dem Auto
fahren. Anwohnerinnen und Anwohner
wehren sich gegen die Planung, da sie
mehr Larm und Abgase befiirchten.

e Menschen, die sich flir Umwelt- und Kli-
maschutz einsetzen, verbinden mit dem
Ausbau von StraRen vor allem Eingriffe
in die Tier- und Pflanzenwelt.

Die Beispiele zeigen: Planung hat Einfluss
auf unser tagliches Leben. Sie pragt unsere
Umwelt. Es wird auch deutlich, dass es
sinnvoll ist, sich in Planungsprozesse einzu-
bringen.

Aber: Planungen fiir Stadte, Gemeinden

und Regionen sind fir Laien oft nicht ohne
Weiteres verstandlich. Sie werden von Fach-
leuten gemacht, und ihre Arbeitsergebnisse
sprechen zum Teil eine andere Sprache

als die Biirgerinnen und Birger. Und: Die
von Planungen »Betroffenen« oder die an
Planung »Interessierten« sehen sich einer
Vielzahl planender Stellen mit unterschiedli-
chen und auf den ersten Blick schwer durch-
schaubaren Zustandigkeiten gegeniber.

Die Entscheidungspramissen und die vorge-
legten Plane sind deshalb oft »ein Buch mit
sieben Siegeln«. Man fihlt sich hilflos und
im wahrsten Sinne des Wortes »verplant«.
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Warum wird geplant?

Steuerung einer nachhaltigen raumlichen

Entwicklung

Im Kern geht es bei der kommunalen Planung immer
darum, unterschiedliche Bodennutzungen wie Wohnen,
Gewerbe, Einzelhandel, Schulen, Kindergarten, Verkehr,
Erholungsflachen, Flachen fiir Natur- und Klimaschutz
sowie flr die Landwirtschaft etc. so anzuordnen, dass
die vielféltigen Anspriiche an diese Nutzungen erfiillt
werden. Die Biirgerinnen und Biirger sollen gesunde und
attraktive Wohn- und Arbeitsverhaltnisse, Einkaufs- und
Erholungsmaglichkeiten, Bildungs- und Betreuungs-
angebote und vieles mehr vorfinden. Konflikte zwischen
den einzelnen Bodennutzungen werden durch gute Pla-
nung minimiert. Um dies zu erreichen, unterbreiten die
zustandigen Verwaltungen fachlich fundierte Planungs-
vorschlage. In der éffentlichen Diskussion mit Biirgerin-
nen und Biirgern, Vereinen, Verbanden und Institutionen
werden diese weiterentwickelt. Ziel der Planung ist es,
ausgewogene Losungen zu finden, die die gesetzlichen
Vorgaben, z. B. zum Klimaschutz, umsetzen und den
Interessen maglichst Vieler gerecht werden.

Planung ist ein Spiegel aktu-
eller Entwicklungen und da-
raus folgender Diskussionen
um die Gestaltung unserer
Lebenswelt.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Planung sind im
Laufe der Zeit immer wieder Veranderungen unter-
worfen. Es kommt durchaus vor, dass Planungsthemen,
die zeitweise sehr wichtig waren, danach wieder »auf
Sparflamme kochen«. Andere Themen werden aktuell.
So sind heute MaBnahmen zur Klimaanpassung oder
das Thema Nachhaltigkeit, also die Frage, inwieweit
wirtschaftliche, 6kologische, soziale und kulturelle
Interessen ausgeglichen werden, ein wichtiger MaRstab.
Auch die Anpassung unserer Siedlungen an eine altern-
de und mancherorts schrumpfende Bevodlkerung spielt
eine groRe Rolle, weil sich die demografischen und
wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen andern.
Ebenso erfordern der anhaltende Zuzug von Menschen
und die Nachfrage nach zusatzlichem Wohnraum in ein-
zelnen Teilraumen geeignete stadtebauliche Losungen.
So steht der zusatzliche Wohnraumbedarf auch immer
in direkter Abhangigkeit zur sozialen Infrastruktur (Bau
von Kitas, Schulen etc.).

Die Anforderungen an Planung sind mit zunehmender
Flachenknappheit stetig gewachsen. Eine angepasste
Gesetzgebung zum Schutz der Umwelt und des Klimas
sowie viele weitere neue Anforderungen an unser
Lebensumfeld lassen Planungsaufgaben zunehmend
komplexer werden.



Wer plant?

KurzUberblick Uber das Planungssystem

So wie bei Massnahmen im privaten Bereich bestimmte
Vorgaben eingehalten werden miissen, hat auch die
Planung der Kommune (ibergeordnete und iiberértliche
Vorgaben zu beachten.

Grundsatzlich werden verschiedene
Planungsebenen unterschieden:

e Bundesraumordnung,

e landesplanung,

e Regionalplanung und schlieRlich die
e Planung der Stadte und Gemeinden.

Da Europa starker zusammenwachst, findet auch auf
europdischer Ebene eine Auseinandersetzung mit der
Entwicklung des Raums statt. Zu nennen sind hier das
»Europdische Raumentwicklungskonzept« (EUREK) der
Europaischen Union und die »Leitlinien fiir eine nachhal-
tige raumliche Entwicklung auf dem europdischen Konti-
nent«, verabschiedet von den Staaten des Europarates.
Diese Europaische Raumentwicklungspolitik stellt einen
unverbindlichen Orientierungsrahmen fiir eine raumlich
ausgewogene und nachhaltige Entwicklung in Europa dar.

Die raumlichen Planungen der unterschiedlichen
Planungsebenen in Deutschland haben eines gemein-
sam: Als sogenannte »raumliche Gesamtplanung« oder
»Querschnittsplanung« beinhalten sie planerische Aus-
sagen zur Sicherung und Entwicklung der unterschied-
lichen »Raumnutzungen« wie Flachen fiir Wohnen und
Gewerbe, Versorgung mit Giitern und Dienstleistungen,
Flachen fiir Natur und Landschaft etc.

Ziel der raumlichen Gesamtplanung ist es, die unter-
schiedlichen Anforderungen an den Raum aufeinander
abzustimmen und die auf der jeweiligen Planungsebene
auftretenden Konflikte auszugleichen sowie Vorsorge
fir einzelne Nutzungen und Funktionen des Raums zu
treffen. Weiterhin gibt es verschiedene Fachplanungen
wie u. a. Landschaftsplanung oder Verkehrsplanung.

—> siehe Infobox 1:
»Fachplanungen«, Seite 10

Die vielfaltigen Anforderun-
gen an den Raum und die
begrenzte Verfugbarkeit

von Grund und Boden
erschweren den Ausgleich
unterschiedlicher Interessen.
Multifunktionale Nutzungen
werden damit zunehmend
wichtiger.
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Bund 4

Wie hangen die Planungen

zusammen? Planungsebenen Kment g1

von oben nach unten - von Raumordnungs-
unten nach oben gesetz

Auf Bundesebene sind insbesondere die L E
Vorgaben des Raumordnungsgesetzes

(u. a. Leitvorstellungen, Grundsatze und
Bindungswirkungen der Raumordnung)
von Bedeutung. Am 1. September 2021
ist zudem ein landertbergreifender Raum-
ordnungsplan fiir den Hochwasserschutz
in Kraft getreten.

Land

e Der Landesentwicklungsplan Hessen
enthalt die Festlegungen der Raum-
ordnung fiir die groBraumige Ordnung
und Entwicklung des Landes und seiner
Regionen. Diese Vorgaben sind in den
Regionalpldnen fiir die jeweilige Pla-
nungsregion (Nordost-, Mittel- und Siid-
hessen) weiter konkretisiert. Beide Pldne
(Landesentwicklungsplan, Regionalpla-
ne) diirfen den Raumordnungsgrundsat-
zen des Bundes nicht entgegenlaufen.
Der Flachennutzungsplan (FNP) ist ein
Ubergeordneter Plan, der Aussagen
zur langfristigen Entwicklung einer
Kommune (oder fiir das Gebiet eines
Planungsverbandes) enthélt. Er ist aus
dem Regionalplan zu entwickeln (An-
passungsgebot). Die verbindliche
Nutzung einzelner Grundstiicke sowie
die Art und Weise der Bebauung legt der
Bebauungsplan fest.

e Der Objektplan / Bauplan fiir ein Ge-
baude muss sich an die Bestimmungen
der Hessischen Bauordnung halten und,
wo vorhanden, den Festsetzungen des
Bebauungsplans folgen.

inzip

LS

Gemeinde

Die Berlicksichtigung der jeweils hoheren Bauherr
Planungsebene ist keine EinbahnstraRe:
Sowohl der Landesentwicklungsplan als
auch der Regionalplan missen die Gege-
benheiten und Erfordernisse der nachfol-
genden Planungsebene(n) beriicksichtigen

(Gegenstromprinzip).

Anpassungsgebot und Gegenstrompr



https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/themen/raumentwicklung/_node.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/themen/raumentwicklung/_node.html
https://www.bmwsb.bund.de/DE/raum-und-region/raum-und-region_node.html
https://www.bmwsb.bund.de/DE/raum-und-region/raum-und-region_node.html
http://www.wirtschaft.hessen.de
http://www.wirtschaft.hessen.de
http://landesplanung.hessen.de
http://bauleitplanung.hessen.de
http://bauleitplanung.hessen.de
https://www.bmwsb.bund.de/DE/bauen/baurecht/baurecht_node.html
http://bmwsb.bund.de
https://wirtschaft.hessen.de/wohnen-und-bauen/baurecht-und-bautechnik
http://wirtschaft.hessen.de

—> weiter in Kapitel 2:
»Raumordnung des Bundes«, Seite 14

—> weiter in Kapitel 2:
»Landes- und Regionalplanung«, Seite 15

—> weiter in Kapitel 3:
»Planung der Gemeinde«, Seite 23

—> weiter in Kapitel 4:
»Wie darf ich bauen?«, Seite 46

Weitere Informationen

Erklarungen zu Begriffen und
Instrumenten der Raumordnung

bmwsb.bund.de

Landesentwicklungsplanung und
Regionalpldne

i wirtschaft.hessen.de

j landesplanung.hessen.de

Das Bauleitplanungsportal des Landes
Hessen bietet einen zentralen Zugang zu
den Bauleitplanen der Stadte und Ge-
meinden:

bauleitplanung.hessen.de

EiFE

Informationen zum Baugesetzbuch

bmwsb.bund.de



https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/themen/raumentwicklung/_node.html
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/themen/raumentwicklung/_node.html
https://www.bmwsb.bund.de/DE/raum-und-region/raum-und-region_node.html
https://www.bmwsb.bund.de/DE/raum-und-region/raum-und-region_node.html
http://www.wirtschaft.hessen.de
http://www.wirtschaft.hessen.de
http://landesplanung.hessen.de
http://bauleitplanung.hessen.de
http://bauleitplanung.hessen.de
https://www.bmwsb.bund.de/DE/bauen/baurecht/baurecht_node.html
http://bmwsb.bund.de
https://wirtschaft.hessen.de/wohnen-und-bauen/baurecht-und-bautechnik
http://wirtschaft.hessen.de

INFOBOX @

Fachplanungen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren

Fachplanungen konzentrieren sich im Gegensatz zur Gesamtplanung auf
einzelne Fachaufgaben. Beispiele hierfiir sind der Schutz und die Entwick-
lung des Freiraums und des Wassers (z. B. durch Schutzgebietsfestlegun-
gen), aber auch die Planungen iiberortlicher Verkehrswege wie Bundesau-
tobahnen oder BundesstraBen, BundeswasserstraRen und Schienenwege.

Flir Fachplanungen gibt es in der Regel entsprechende Rechtsgrundlagen
(z. B. BundesfernstraRengesetz (FStrG), Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG)), in denen die Aufgaben und
Zustandigkeiten der jeweiligen Fachbehorden, die formlichen Zulassungs-
verfahren (z. B. Genehmigungs-/ Planfeststellungsverfahren) und die
rechtliche Bindung fiir die Beteiligten und die einzelnen Biirgerinnen und
Bilirger geregelt werden.

Fiir groRere Infrastrukturvorhaben (Neu- und Ausbau) aus dem Bereich
der Fachplanung ist in der Regel ein Planfeststellungsverfahren (Verfahren
zur Genehmigung) erforderlich. Dies gilt fiir die bereits genannten Bundes-
autobahnen, BundesstraRen, BundeswasserstraRen und Schienenwege,
aber auch fiir Landes- und KreisstraRBen, Abfalldeponien und Flughafen.

Im Planfeststellungsverfahren werden die im Zusammenhang mit dem
Infrastrukturvorhaben stehenden Interessen der Tragerin oder des Tra-
gers des Vorhabens und der von der Planung beriihrten 6ffentlichen und
privaten Betroffenen gepriift, erortert und nach Abwagung aller Gesichts-
punkte entschieden. Hierbei gibt es zwei formal festgelegte Beteiligungs-
moglichkeiten. Diese miissen 6ffentlich bekannt gegeben werden.

Blirgerinnen und Biirger, Stadte, Gemeinden oder Behorden, die sich durch
das Ergebnis des Verfahrens - den Planfeststellungsbeschluss - in ihren
Rechten verletzt sehen, konnen gegen die Entscheidung Klage beim zu-
standigen Verwaltungsgericht einreichen. Vom Bund anerkannte Natur-
schutzvereinigungen konnen ebenfalls den Klageweg beschreiten, wenn
es sich um Vorhaben handelt, die mit Eingriffen in Natur und Landschaft
verbunden sind (Verbandsklagerecht).
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Leitmotiv der Planung: integrierte Entwicklung

Das aktuelle Leitmotiv der Planung ist es, eine nachhaltige und integrierte

Entwicklung von Stadten und Gemeinden zu gewahrleisten.

Planung ist stets eine Herausforderung: Die
Raumanspriiche von Wohnen, Gewerbe, Ver-
kehr, Freizeit und Erholung, Versorgungs-,
Bildungs-, Gesundheits- und Pflegeinfrastruk-
tur, Denkmalpflege, Klima-, Landschafts- und
Naturschutz - die Liste lieRe sich noch fort-
setzen — missen koordiniert werden.

Auch tibergeordnete internationale, nationa-
le und regionale Umwelt- und Klimaschutz-
ziele kdnnen eine Rolle spielen. So fordert
zum Beispiel die Deutsche Bundesregierung
seit 2024 von vielen Stadten und Gemein-
den eine kommunale Warmeplanung.

Aus stadtplanerischer
und energetischer
Sicht ist es sinnvoll,
bei der Planung von
Baugebieten bzw.
Einzelgebauden die
angrenzende Bebau-
ung bzw. angrenzende
Quartiere mit zu be-
rucksichtigen.

Das Land Hessen will bis zum Jahr 2045
klimaneutral sein. Dieses Ziel ist u. a. im
Klimaplan Hessen von 2023 verankert.
Dieser ist eine Fortsetzung des Integrierten
Klimaschutzplans Hessen (IKSP), der mit
breiter Beteiligung der Offentlichkeit er-
arbeitet wurde. Zusammen umfassen diese
90 MaRnahmen fiir den Klimaschutz und die
Anpassung an die Folgen des Klimawandels.

Der Klimawandel ist bereits in vollem Gan-
ge. Die Gestaltung der Stadte, Gemeinden
und Gebaude muss auf damit einhergehen-
de Folgen abgestimmt werden.

Diese komplexen Aufgaben kénnen nur
sinnvoll gelést werden, wenn ein integrier-
ter, transdisziplinarer Ansatz verfolgt wird.

Dieser beriicksichtigt drei Ziele:

Gesamtbetrachtung
aller Raumnutzungen und
Nutzungsinteressen

Die fiir die Planung relevanten Themen
wie Wohnen, Gewerbe, Infrastruktur etc.
missen in einer Gesamtschau betrachtet
werden. Zwischen diesen Themenfeldern
bestehen viele Wechselwirkungen. Dabei
miissen fir alle Projekte unterschiedliche
Interessen im Planungsgebiet in Einklang
gebracht werden. Im Rahmen der Planung
wird daher eine sogenannte Abwagung
verschiedener Nutzungsinteressen durch-
gefiihrt. Beispielsweise setzt die Entwick-
lung eines Gewerbegebietes haufig eine
Verbesserung der verkehrlichen Erschlie-
Bung voraus oder steht moglicherweise im
Widerspruch zu den Zielen beim Schutz von
Klima, Natur und Landschaft.

2 Biindelung von Ressourcen

Intergierte Planungsprozesse sind an-
spruchsvoller, entsprechend langwieriger
und teurer. Die oft knappen Finanzmittel
und Verwaltungskapazitaten auf kommu-
naler Ebene missen gebiindelt werden.
Wenn es gelingt, neben den eigenen die

Ressourcen anderer Behorden und Privater
mit einzubeziehen, kann mehr erreicht
werden.

3 Einbindung von Akteuren

Beide vorgenannten Punkte setzen voraus,
dass die Kommune oder ein anderer
Planungstrager nicht ausschlieRlich auf
hoheitliches Handeln setzt. Vielmehr gilt
es, alle fiir die Planungsaufgabe relevanten
Personen und Gruppen einzubeziehen. Bei
einer Planungsaufgabe wie der Aufwertung
des Ortskerns kénnte dies zum Beispiel die
Einbindung des Einzelhandels, der Haus-
eigentlimerinnen und -eigentiimer, der
Kirchengemeinde, des Heimatvereins und
anderer im Ortskern ansdssiger Personen
oder Initiativen sein.

Durch diese Einbindung kann die Stadt
oder Gemeinde mehrere Ziele erreichen:
Zum einen sind die Beteiligten wichtige
Fachleute, die bei der Ausgestaltung der
Planung mit ihrem Wissen und ihren Er-
fahrungen einen wertvollen Beitrag leisten
konnen. Zum anderen erreicht die Kom-
mune in der Regel eine hohere Akzeptanz
fur die Planung. Auf diese Weise gelingt es
auch hdufiger, die Beteiligten zu eigenen
Beitragen in Form von Offentlichkeits-
arbeit, Mitwirkung bei der Umsetzung oder
erganzenden Investitionen zu motivieren.


http://klimaplan-hessen.de
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Wie kann ich mitplanen - mitreden - mitmachen?
Informelle und formelle Beteiligung

Die Griinde dafiir, dass eine raumliche Planung in Gang
kommt, sind vielfaltig.

Beispiele:

e Die Gemeinde will die beabsichtigte stadtebauliche
Entwicklung fir die nachsten Jahre festlegen, z. B.
muss der Flachennutzungsplan aktualisiert werden.

¢ Bauwillige wollen ein Vorhaben errichten, fir das ein
Bebauungsplan erforderlich ist.

e Eine Birgerinitiative fordert die Stadt auf, eine kon-
krete Planung, z. B. fir ein Gewerbegebiet, zu andern.

* Eine Planung fir eine LandesstraRe muss in Bezug
auf ihre Auswirkungen auf angrenzende Stadtbereiche
untersucht werden.

e Nach einem Hochwasser sollen Uberschwemmungs-
und Versickerungszonen neu geordnet und entwickelt
werden.

Biirgerinnen und Biirger konnen selbst
die Initiative ergreifen!

Jede Art von birgerschaftlicher Beteiligung ist ein
demokratischer Akt der Willensbildung und gehdrt zum
Selbstverstandnis unserer Gesellschaft.

Viele Formate sind bekannt, es gibt erprobte Werkzeuge
und gelibte Umgangsformen sowie informelle Spiel-
regeln, um kooperativ und konstruktiv an der gesell-
schaftlichen Entwicklung mitzuwirken.

Nicht selten sind es die Blrgerinnen und Biirger selbst,
die Planungen anstoRen und umsetzen. Elterninitiati-
ven begriinen Schulhéfe, Privatpersonen ibernehmen
Patenschaften fiir Pflanzbeete im 6ffentlichen Raum,
Gruppen setzen sich fiir den Erhalt historischer Ge-
baude ein und vieles mehr. Solche Initiativen sind ein
grolRer Gewinn fiir die Stadte und Gemeinden.

Ein Rezept dafiir, wie man eine Planung in Gang bringt,
gibt es nicht. Blirgerinnen und Biirger kdnnen die Ver-
waltung auf einen Missstand aufmerksam machen, sich
an die politischen Parteien wenden oder an ein Mitglied
der Gemeindevertretung bzw. an den Ortsbeirat. Sie
konnen ihre Meinung in der Presse — zum Beispiel in
Leserbriefen — darstellen oder einen Biirgerentscheid
nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) beantra-
gen (Birgerbegehren).

Eine immer wichtigere Rolle spielen die digitalen
Medien. Auf den Internetplattformen des Landes
und der Stadte und Gemeinden erhalten Biirgerinnen
und Biirger Informationen. Darliber hinaus haben
sich Online-Beteiligungen fiir eine aktive Mitwirkung
etabliert. Auch Baulanddialoge als digitale Plattform
zum Informationsaustausch bieten Interessierten
die Moglichkeit, mit den Fachleuten zu diskutieren.
Mit der Novellierung des Baugesetzbuches (BauGB)
wurden auch die Beteiligungsmoglichkeiten gestarkt:
z. B. miissen Bekanntmachungen zu Anderungen von

PRAXISBOX @

Wo finde ich Informationen zur kommunalen Warmeplanung?

Die Bundesregierung hat im Jahr 2024 ein Gesetz zur Warmeplanung in
Kraft gesetzt. Es legt fest, dass fiir viele Gemeinden Warmeplane erstellt
werden miissen, wobei eine Blirgerbeteiligung verpflichtend ist. Viele praxis-
relevante Informationen, Vorlagen und Checklisten zur Biirgerbeteiligung
bei der kommunalen Warmeplanung hat die Landesenergieagentur Hessen
(LEA) zusammengestellt:

E rE E lea-hessen.de

L



http://lea-hessen.de

Flachennutzungs- und Bebauungsplanen zukinftig
auch digital veréffentlicht werden.

Wer wird beteiligt?

Die aktive Beteiligung der Blrgerinnen und Blrger ist
ein unverzichtbarer Bestandteil des Verwaltungshan-
delns. Das ergibt sich aus dem Verstandnis des Verhalt-
nisses von Birgerschaft und Staat.

Burgerinnen und Burger
sind haufig in vielen
Einzelfragen kundig,
die die Verwaltung einer
Gemeinde nicht uber-
blicken kann.

Sie wissen z. B., wo das Wasser bei Starkregen seinen
Weg nimmt, welche Abkiirzungen Schulkinder nehmen,
wo Angstraume sind, was typisch ist und Identitat
schenkt oder wo grandiose Ausblicke zu finden sind.
Dieses Wissen zu nutzen, ist gewinnbringend fiir die Pla-
nungen der Kommune. Es gilt, méglichst breite Schichten
und viele Gruppen — hierzu gehéren explizit auch Kinder
und Jugendliche — anzusprechen, damit nicht nur ein Teil
des Biirgerwillens in Planungsprozessen Gehér findet.

Hierbei wird unterschieden zwischen informeller und
formeller Planung mit jeweils entsprechenden Prozes-
sen. So finden Beteiligungen zu informellen Planungen
zum Beispiel bei der Erstellung von Stadtentwick-
lungskonzepten, Gemeindeleitbildern, Masterplanen,
Rahmenpldnen oder Konzepten zur Aufwertung von
Quartieren statt. Diese informellen Plangrundlagen
bieten Orientierung, sind aber nicht rechtsverbindlich,

WAS BRAUCHT DEINE STADT?
T203 5 5 5e Ax 4 Ll gl

[[10 OTPIEHO RAIIOA MIGTV?

KAJ POTREBUJE VASE MESTO?

SEHRINIZIN NEYE IHTIYAC] VAR?
WHAT DOES YOUR CITY NEED?

konnen aber die Verwaltung in gewissem Malie selbst
binden und dienen als Grundlage fiir spatere rechtsver-
bindliche Planungen.

Zur formellen Beteiligung zahlt die Einbeziehung der
Birgerinnen und Biirger an verbindlichen Planungen.
Beispiele hierfiir sind Fachplanungen, die ein Planfest-
stellungsverfahren durchlaufen (z. B. die Planung von
Schienenwegen), die Erstellung des Landesentwicklungs-
plans sowie der Regionalplane oder die Bauleitplanung
(Flachennutzungsplan oder Bebauungsplane). In diesen
Féllen haben Biirgerinnen und Biirger die Moglichkeit, die
Planung durch ihre Stellungnahmen zu beeinflussen.

An diesen verbindlichen Planungen sind dariiber hinaus
immer sehr viele Behorden, Infrastrukturtrager etc. — die
sogenannten »Trager offentlicher Belange« — beteiligt,
soweit sie von der jeweiligen Planung beriihrt sind. Weil
der Kreis der Beteiligten so grol$ ist, nehmen die Planun-
gen haufig viel Zeit in Anspruch.

—> siehe Infobox 2:
»Tréiger offentlicher Belange«, Seite 19

Wer entscheidet iiber die Planung?

Mit dem AnstoR zur Planung hat der Planungsprozess
eigentlich schon begonnen! Zwischen den ersten An-
fangen und dem fertigen Plan liegt in der Regel ein
vielschichtiger und langwieriger Arbeitsprozess.

Die Entscheidung dartiber, ob, wann und in welcher
Weise eine stadtebauliche Planung begonnen wird, liegt
in Deutschland bei der Stadt oder Gemeinde. Sie ist die
sogenannte Exekutive, bestehend aus der Regierung
(gewdhlte Gemeindevertretung und Magistrat) sowie der
Verwaltung. Insofern unterliegt die Entscheidung fiir und
uber eine Planung der Kontrolle der gewahlten poli-
tischen Vertreterinnen und Vertreter in den Parlamenten.
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Die Raumordnung -
Entwicklungsrahmen fur
Stadt und Gemeinde

Der Rahmen fir die Entwicklung von
Landern, Regionen sowie Kommunen wird
durch die Raumordnung bestimmt. Sie
umfasst »Spielregeln« fur die raumliche
Entwicklung.

Raumordnung des Bundes

Dem Bund wird im Grundgesetz das Recht zugesprochen,
Vorschriften fiir die Raumordnung zu erlassen. Davon
macht er mit dem Raumordnungsgesetz (ROG) Gebrauch.

Das Raumordnungsgesetz formuliert als Leitvorstellung

fur die raumliche Entwicklung des Bundesgebiets und

seiner Teilraume:

¢ eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen
und wirtschaftlichen Anspriiche an den Raum mit sei-
nen okologischen Funktionen in Einklang bringt und

¢ zu einer dauerhaften, groraumig ausgewogenen
Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhaltnissen in
den Teilraumen Deutschlands flihrt.

Das Gesetz konkretisiert diese Leitvorstellung mit einer
Reihe von Grundsatzen fir die Raumordnung. Hierbei
handelt es sich um allgemeine Aussagen zur Entwick-
lung, Ordnung und Sicherung des Raums als Vorgaben
fuir nachfolgende Abwagungs- oder Ermessensent-
scheidungen.

Beispiele hierfir sind die Grundsatze

e ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaft-
liche, 6kologische und kulturelle Verhdltnisse anzu-
streben,

o die pragende Vielfalt des Gesamtraums und seiner
Teilraume zu sichern,

¢ die Versorgung mit Dienstleistungen und Infra-
strukturen der Daseinsvorsorge, insbesondere die
Erreichbarkeit von Einrichtungen und Angeboten der
Grundversorgung fiir alle Bevolkerungsgruppen zu
gewahrleisten,

e eine langfristig wettbewerbsfahige und raumlich
ausgewogene Wirtschaftsstruktur und wirtschafts-
nahe Infrastruktur zu entwickeln,

e Kulturlandschaften zu erhalten und zu sichern,

e die erstmalige Inanspruchnahme von Freiflachen fir
Siedlungs- und Verkehrszwecke zu verringern,

e den raumlichen Erfordernissen der Verteidigung und

des Zivilschutzes Rechnung zu tragen und

raumliche Voraussetzungen fiir den Zusammenhalt
der Europaischen Union zu gewahrleisten.

Uber die beschriebenen inhaltlichen Eckpfeiler stellt
das Raumordnungsgesetz vor allem den rechtlichen
Rahmen fiir die Raumordnung auf Landerebene dar.



https://www.bmwsb.bund.de/DE/raum-und-region/bundesraumordnung/bundesraumordnung_node.html
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Gemeinden

Uberregionale Entwicklungsachsen

Regionalplanung

Nach dem Raumordnungsgesetz sind die
Lander verpflichtet, einen Raumordnungs-
plan fiir das Landesgebiet (Landesweiter
Raumordnungsplan) und Raumordnungs-
plane fiir die TeilrAume der Lander (Regio-
nalplane) aufzustellen.

In Hessen gibt es den

¢ Landesentwicklungsplan und

e Regionalplane fiir die Teilraume des Landes
(Planungsregionen Stidhessen, Mittelhessen und
Nordosthessen).

Eine Sonderstellung nimmt der Regionale Flachen-
nutzungsplan (RegFNP) fiir das Gebiet des Regional-
verbands FrankfurtRheinMain ein. Fir dieses Gebiet
Ubernimmt der Regionalplan der Planungsregion
Sidhessen zugleich die Funktion eines gemeinsamen
Flachennutzungsplans.

—> siehe Infobox 5:
»Planungsverbdnde in Hessen«, Seite 30
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PRAXISBOX @

Wieso brauchen wir libergeordnete Planungen?

Bei Gesundheitsversorgung, Bildungsangeboten, Ein-
kaufsgelegenheiten und anderen Aufgaben ist es wich-
tig, dass benachbarte Orte gut zusammenarbeiten.

So kénnen die besten Losungen gefunden werden. Als
Grundlage dafiir werden bestimmte Typen von Zentren
definiert, die auch Versorgungsaufgaben fiir umliegen-
de Orte erfiillen (Zentrale-Orte-System).

Auch Festlegungen zu nicht besiedelten Flachen, die
eine besondere Bedeutung fiir die Land- und Forstwirt-
schaft, den Tourismus, den Natur- und Artenschutz
oder fiir die Erzeugung erneuerbarer Energien haben,
miissen liberregional betrachtet werden. Ein wichtiges
Thema in Verdichtungsraumen ist der Erhalt zusam-
menhangender und attraktiv gestalteter Landschafts-
radume, um Naherholung zu erméglichen und dem Natur-
und Klimaschutz gerecht zu werden. Behalten auch Sie
die iibergeordneten Zusammenhange im Blick!



Landesentwicklungsplan
Hessen

Der Landesentwicklungsplan wird von der
Landesregierung als Rechtsverordnung
erlassen. Er enthalt die Festlegungen

der Raumordnung fiir die groRraumige
Ordnung und Entwicklung des Landes und
seiner Regionen sowie die Uberregional
bedeutsamen Planungen und MaRRnahmen.
Dabei schrankt er die Entscheidungs-
spielraume der Regionen nicht starker ein,
als dies zur Umsetzung von (iberregional
bedeutsamen Vorgaben erforderlich ist.
Um die Aktualitat des Landesentwicklungs-
plans zu gewahrleisten, wird dieser bei Be-
darf neu aufgestellt oder es werden je nach
Bedarf Teilanderungen vorgenommen.

Der Landesentwicklungsplan Hessen
umfasst textliche und zeichnerische
Aussagen. Er enthdlt zum Beispiel:

e Oberzentren und Mittelzentren, in denen
die Bevolkerung des Umlands spe-
zialisierte bzw. gehobene Angebote im
Bereich Gewerbe, Dienstleistungen und
Kultur vorfinden soll,

e (iberortlich bedeutsame Trassen und
Standorte fiir Verkehrs- und Versor-
gungsinfrastruktur,

e Festlegungen zur Freiraumstruktur ins-
besondere zu Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie

e weitere Festlegungen.

Er wird ergdnzt durch

¢ einen Umweltbericht, der die Priifung der
erheblichen Umweltauswirkungen bei
Verwirklichung der Planinhalte auf die
Umwelt (Schutzgiter) beschreibt und

17

¢ eine zusammenfassende Erkldrung, in der
dargelegt wird, wie die Umweltbelange,
der Umweltbericht und die Ergebnisse der
Offentlichkeits- und der Behdrdenbetei-
ligung bei der abschlieRenden Planerstel-
lung beriicksichtigt wurden.

Die Festlegungen des Landesentwicklungs-
plans sind differenziert nach Zielen und
Grundsatzen. Ziele sind fir die nachfolgen-
den Regionalplane sowie fiir 6ffentliche
Stellen wie Kommunen, Behorden des
Bundes und des Landes verbindlich. Sie
missen entsprechend beachtet werden.
Grundsatze sind von den genannten Stellen
bei Abwagungs- oder Ermessensentschei-
dungen angemessen zu beriicksichtigen.

Der Landesentwick-
lungsplan konkretisiert
die Leitvorstellungen
und Grundsatze des
Raumordnungs-
gesetzes.
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Regionalplane

Die Regionalplane fiir die Planungsregionen
Nordost-, Mittel- und Siidhessen sind aus
dem Landesentwicklungsplan zu entwi-
ckeln. Sie vertiefen und konkretisieren die
Festlegungen des Landesentwicklungsplans
Hessen fiir die jeweilige Region.

Die drei Regionalpldne enthalten ebenfalls
textliche und zeichnerische Aussagen, wie
beispielsweise die folgenden Festlegungen:

¢ Klein- und Unterzentren (Gemeinden,
in denen sich auch die Bevoélkerung
der umliegenden kleineren Gemeinden
mit Glitern und Dienstleistungen des
taglichen Bedarfs — z. B. Lebensmittel,
Verwaltungsdienstleistungen, arztliche
Dienstleistungen — versorgen kann),

¢ Wohnsiedlungs- und Gewerbeflachen
(einschlieRlich der Flachen fur zukiinftige
Siedlungs- und Gewerbeerweiterungen),

¢ regionale Griinzlige, Gebiete flr den
Klimaschutz und den Hochwasserschutz,

e Trassen und Standorte fiir die iberért-
liche VerkehrserschlieBung, Ver- und
Entsorgungsanlagen sowie Gebiete fiir
die Nutzung Erneuerbarer Energien,

e Gebiete fir die Belange von Naturschutz
und Landschaftspflege,

¢ Waldgebiete und Gebiete fiir die land-
wirtschaftliche Bodennutzung,

¢ Gebiete fiir die Sicherung oder Gewin-
nung von Rohstoffvorkommen

sowie weitere in der Region raumbedeut-
same Themen von (iberortlicher Bedeutung.

Wie der Landesentwicklungsplan legt auch
der Regionalplan verbindliche Ziele und
abzuwagende Grundsatze fest. Beispiels-
weise diirfen Entwicklungsflachen fiir
Siedlungsgebiete ausschlieBlich in gewissen
Abstanden zu Hochstspannungsfreileitun-
gen oder Windenergieanlagen ausgewiesen
und entwickelt werden, da dies verbindliche
Landesvorgaben sind, welche sich direkt auf
die Regionalplane auswirken.

Die Regionalplane werden von den je-
weiligen Regionalversammlungen fiir die
Planungsregionen Nordost-, Sid- und
Mittelhessen beschlossen und von der
Landesregierung genehmigt.

Wenn sich in der Kommune neue Entwick-
lungen ergeben, die eine Abweichung vom
Regionalplan erfordern (z. B. die Ansiedlung
eines Einzelhandelszentrums), kann ein
Zielabweichungsverfahren beim zustandigen
Regierungsprasidium als obere Landespla-
nungsbehorde durchgefiihrt werden.

Landesentwicklungsplan
und Regionalplane: mitplanen -
mitreden - mitmachen

Bei der Aufstellung und Anderung des
Landesentwicklungsplans und der Re-
gionalplane muss der Biirgerschaft und
bestimmten dffentlichen Stellen (z. B. den
Stadten und Gemeinden und den Tragern
offentlicher Belange) Gelegenheit gegeben
werden, zu den Entwiirfen Stellung zu neh-
men. Dies ist ein sogenanntes formelles
Beteiligungsverfahren.

—> siehe Infobox 2:
»Trdger 6ffentlicher Belange«, Seite 19

Hierzu wird der Entwurf des Landesent-
wicklungsplans bzw. der Regionalplane den
relevanten 6ffentlichen Stellen zugeleitet.
Fiir Blrgerinnen und Biirger werden die
Entwirfe im Internet zur Verfligung gestellt
und an ausgewahlten Stellen (z. B. bei den
Regierungsprasidien) zur Einsichtnahme
ausgelegt. Die Auslegung ist 6ffentlich
bekannt zu machen. Beim Landesentwick-
lungsplan erfolgt dies tiber den Staats-
anzeiger und das Internet. Die Auslegung
der Regionalplane wird zusatzlich jeweils
offentlich z. B. in den Regionalzeitungen
bekannt gemacht.

Orte der 6ffentlichen Auslegung sind beim
Landesentwicklungsplan das Hessische
Ministerium fir Wirtschaft, Energie, Verkehr,
Wohnen und landlichen Raum sowie die

Regierungsprasidien in Darmstadt, GieRen
und Kassel. Die Entwiirfe der Regionalplane
werden im jeweiligen Regierungsprasidium
sowie in den Kreis- und Stadtverwaltungen
kreisfreier Stadte ausgelegt. Hier kén-

nen Birgerinnen und Birger vor Ort den
Planentwurf und weitere dem Planentwurf
zugrunde liegende Unterlagen einsehen.
Zusatzlich konnen sich alle Interessierten
Uber das Landesplanungsportal Hessen im
Internet informieren.

Bis zum Ende der Beteiligungsfrist (Dauer
mindestens einen Monat) kénnen Anre-
gungen und Bedenken sowohl schriftlich
als auch miindlich vorgebracht werden.

Die Stellen, an die die Anregungen und Be-
denken zu richten sind, werden im Rahmen
der Auslegung benannt. Eine Beteiligung ist
auch iiber das Internet (Beteiligungsportal)
moglich. Die Ergebnisse der Anhérung der
offentlichen Stellen sowie der Stellungnah-
men der Biirgerinnen und Biirger werden
geprift und abgewogen.

Burgerinnen und
Burger konnen also
Einfluss auf die Inhalte
des Landesentwick-
lungsplans und der Re-
gionalplane nehmen.
Sollten Biirgerinnen und Blirger mit der
Abwagung der von ihnen vorgetragenen
Anregungen und Bedenken nicht zufrieden
sein, bleibt ihnen der Klageweg in Form

einer sogenannten Normenkontrollklage
beim zustandigen Verwaltungsgericht.

" ,: landesplanung.hessen.de
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INFOBOX @

Trager offentlicher Belange

Triger 6ffentlicher Belange (TOB) sind Behér-
den, Institutionen und Unternehmen, die mit der
Wahrnehmung 6ffentlicher Aufgaben betraut
sind. Sie werden in Planungsprozesse einbezo-
gen, wenn ihr Zustandigkeitsbereich durch die
Planung beriihrt ist. Welche Behorden und Insti-
tutionen dies im Einzelfall sind, richtet sich nach
dem jeweiligen Planungsvorhaben.

TOBs vertreten in Planungsprozessen beispiels-
weise die Belange von Abfallentsorgung, Land-
wirtschaft, Bergbau, Bodenschutz, Brandschutz,
Denkmalschutz, Energieversorgung, Forstwirt-
schaft, Handwerk, Handel, Gewerbe und Indust-
rie, Kinder- und Jugendpflege, Immissionsschutz,
Katastrophenschutz, Kriminalitatsvorbeugung,
Fernmeldewesen, Nachrichtenwesen, Telekommu-
nikation, Wasser und Abwasser und vielem mehr.

Fiir alle Satzungen nach BauGB, also von einer
Gemeinde erlassene Rechtsvorschriften, die spe-
zifische Regelungen fiir die bauliche Nutzung von
Grundstiicken und die stadtebauliche Entwick-
lung innerhalb ihres Gebietes festlegen, miissen
die TOBs involviert werden. Um Klarheit zu schaf-
fen, um welche TOBs es sich handelt, wurde ein
TOB-Erlass vom Land Hessen veréffentlicht.

wirtschaft.hessen.de

PRAXISBOX @

Konnen Regionalplane kurzfristig gedndert
werden?

Auch Regionalplane mit ihrem langen Planungs-
horizont von ca. zehn Jahren kénnen aufgrund
einer Entwicklung, die bei der Planerstellung
nicht bekannt war, kurzfristigeren Bediirfnissen
nach einer riumlich begrenzten Anderung unter-
liegen. Dies konnte zum Beispiel die Ansiedlung
eines Einkaufsmarktes sein. Steht die Anderung
einem Ziel des Regionalplans entgegen, ist hier-
fir ein Zielabweichungsverfahren beim zu-
stindigen Regierungsprasidium zu beantragen.
Informieren Sie sich liber die aktuellen abwei-
chenden Entwicklungen in lhrer Region!
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Kontakt

Fir den Landesentwicklungsplan
HESSISCHES MINISTERIUM FUR
WIRTSCHAFT, ENERGIE, VERKEHR,
WOHNEN UND LANDLICHEN RAUM
Referat VIl 1 Landesentwicklungsplan,
Landesplanung und Europdische
Raumentwicklung

Referat VIl 2 Raumordnung und
Regionalplanung

Tel. 0611 / 815-0
landesplanung @ wirtschaft.hessen.de

E%’%E wirtschaft.hessen.de
E‘:‘ (4

Fiir den Regionalplan Nordosthessen
REGIERUNGSPRASIDIUM KASSEL

Tel. 0561 / 106-0

regionalplanung @rpks.hessen.de

O]

I[@] rp-kassel.hessen.de

Fiir den Regionalplan Mittelhessen
REGIERUNGSPRASIDIUM GIESSEN
Tel. 0641 / 303-0
poststelle @ rpgi.hessen.de

Fiir den Regionalplan Siidhessen
REGIERUNGSPRASIDIUM DARMSTADT
Tel. 06151 / 12-0

poststelle @rpda.hessen.de

[m¥FyME] rp-darmstadt.hessen.de
e
=] B?


https://wirtschaft.hessen.de/wohnen-bauen/baurecht-neu/bauplanungsrecht
http://www.wirtschaft.hessen.de
http://rp-kassel.hessen.de
http://rp-giessen.hessen.de
http:// rp-darmstadt.hessen.de
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Regionalplan Mittelhessen
2010 (Ausschnitt)
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https://rp-giessen.hessen.de/wirtschaft-und-planung/regionalplanung/teilregionalplan-energie-mittelhessen
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Planung
der Gemeinde

Innerhalb des Rahmens, den die Raumordnung
den Kommunen vorgibt, haben Stadte und Ge-
meinden das Recht, die stadtebauliche Entwick-
lung eigenverantwortlich zu steuern. Dieses Recht
nennt man die Planungshoheit der Gemeinden.

Hierzu kann sich die Gemeinde sowohl
informeller Instrumente, gemeint sind ins-
besondere Stadtentwicklungskonzepte /
Master- und Rahmenplane, als auch for-
meller Instrumente, worunter Flachennut-
zungsplane und Bebauungsplane verstan-
den werden, bedienen.

—> siehe Kapitel 3: »Bauleitpline«, Seite 26

Die Gemeinde kann ausschliellich fir

sich selbst oder gemeinsam mit anderen
Kommunen planen. Solche interkommuna-
len Kooperationen sind dann sinnvoll, wenn
sich das Planungsziel besser in Zusammen-
arbeit mit benachbarten Gemeinden errei-
chen lasst. Dies kann beispielsweise bei der
Ausweisung gemeinsamer Gewerbegebiete
oder der Steuerung von Einzelhandelsan-
siedlungen der Fall sein, da diese oftmals
Auswirkungen uber die Gemeindegrenzen
hinweg haben.

Stadtebauliche Planungen kdnnen von den

zustandigen Amtern der Gemeindeverwal-

tungen selbst erstellt werden. Die Gemein-

de kann aber auch Fachbiiros beauftragen,
Rahmen- und Projektplan die diese Leistung dann im Auftrag der
Fulda Nordend (Ausschnitt) Gemeinde erbringen.



Stadtentwicklungskonzepte -
ein Rahmen fur die
zukUnftige Entwicklung

Stadtentwicklungskonzepte eignen sich dazu, in freier
Form stadtebauliche Ziele, Handlungsschwerpunkte und
Strategien, aber auch strategische Projekte und Mal3-
nahmen zu beschreiben. Sie fungieren als ibergeordne-
te Richtschnur, die nachfolgend durch den Flachennut-
zungsplan und die Bebauungsplane auszugestalten ist.
Stadtentwicklungskonzepte sind von den gesetzlichen
Bestimmungen des Baugesetzbuchs befreit. Sie gelten
als sogenannte informelle Planungen.

Stadtentwicklungskonzepte konnen unterschiedliche Be-
zeichnungen und Bezugsraume haben. Auf die Gesamt-
gemeinde bezogene Entwicklungskonzepte werden in
der Regel als Integrierte Stadtebauliche Entwicklungs-
konzepte (ISEK) oder Integrierte Stadtentwicklungskon-
zepte bezeichnet. Die Konzepte analysieren haufig die
demografische, 6konomische, 6kologische, soziale und
kulturelle Ausgangslage und leiten daraus Handlungsan-
sdtze und Leitlinien fiir die stadtebauliche und sonstige
Entwicklung der Kommune fiir die kommenden Jahre ab.

Master- und Rahmenplane sind oftmals auf einen
Teilbereich oder einen Standort in einer Gemeinde be-
zogen. Sie stellen in der Regel die baulichen Strukturen,
das Verkehrsnetz, Freiraumstrukturen (z. B. Grinfla-
chen) und andere vor Ort relevante Dinge dar. Sie haben
den Sinn, Bebauungspldne oder auch Einzelmalinahmen
in einem groReren Planungszusammenhang zu ver-
ankern. Soll beispielsweise ein neues Stadtquartier auf
einer ehemaligen Brachflache oder am Rande des Sied-
lungsbereichs entstehen, geben sie den Gesamtrahmen
firr die Entwicklung vor. Innerhalb dieses Rahmens kann
die Entwicklung dann in einzelnen Bebauungsplanen
und mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden.

Stadtentwicklungskonzepte
und Rahmenplane: mitplanen - mitreden -
mitmachen

Fir Stadtentwicklungskonzepte oder Rahmenplanungen
ist eine Blirgerbeteiligung gesetzlich nicht vorge-
schrieben und nicht einklagbar. Aufgrund eines sich
verandernden Verstandnisses der Zusammenarbeit von
Gemeinde und Birgerschaft in den letzten Jahren und
nattrlich auch wegen des grundsatzlichen Charakters
dieser Planungen werden die Biirgerinnen und Biirger
aber hdufig intensiv beteiligt. Zum Beispiel werden
Workshops oder Planungswerkstatten durchgefiihrt.
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Integriertes Stadtebauliches Entwick-
lungskonzept in der Stadtebauforderung

In den Stadtebauforderungsprogrammen des
Landes Hessen ist in allen Programmen -
»Lebendige Zentren«, »Sozialer Zusammen-
halt« sowie »Wachstum und nachhaltige Erneu-
erung« und - u. a. die Erstellung eines Integrier-
ten Stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes
(ISEK) Voraussetzung fiir die Programmumset-
zung. Diese Konzepte enthalten vor allem einen
Leitfaden fiir die Umsetzung des jeweiligen
Programms vor Ort: Welche Probleme sollen mit
den durch Fordermittel unterstiitzte Planungen
gelost werden? Welche Projekte moéchte die
Gemeinde gerne in diesem Rahmen umsetzen?
Anregungen und Ideen fiir die Vitalisierung von
Zentren sind in der Publikation »Zukunft Innen-
stadt - Ideen fiir die Zukunft unserer Innen-
stadte« zu finden.

-%g nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de

u
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Immerhin werden mit Stadtentwicklungskonzepten die
Weichen fir die Zukunft der Gemeinde gestellt! So ist
es flr diese Beteiligung sogar von Vorteil, dass es bei
Stadtentwicklungskonzepten kein gesetzlich formali-
siertes Verfahren gibt. Dies erleichtert einen offenen
und kreativen Ideenaustausch.

Die Tatsache, dass es keine baugesetzlichen Vorgaben
fur die Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten
gibt, bedeutet nicht, dass die Stadtentwicklungskon-
zepte ohne Bedeutung sind. Durch einen Beschluss des
Konzepts oder einiger priorisierter MaRnahmen durch
die Gemeindevertretung kdnnen dessen Ziele abgesi-
chert werden. Sobald ein Stadtentwicklungskonzept
von der Gemeindevertretung beschlossen ist, muss

die Gemeinde dieses bei ihrer Bauleitplanung beriick-
sichtigen. Wenn die Gemeinde bei der Aufstellung eines
Bebauungsplans von einem beschlossenen stadte-
baulichen Entwicklungskonzept abweicht, muss sie die
Griinde dafir darlegen.

Entsprechend lohnt sich hier fiir Birgerinnen und Biir-
ger jede Art von Mitwirkung an der Planung!


https://nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de/zukunft-innenstadt/der-zukunftsplan.html
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Ideenwettbewerb Ostfeld,
Sieger Stadtquartier
(Ausschnitt)
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Stadtebauliche Wettbewerbe

Um die jeweils besten Ideen und Konzepte fiir eine stadtebauliche Entwick-
lungsmaRBnahme zu finden, werden stadtebauliche Wettbewerbe initiiert.
Hierfiir wird zunichst eine Ausschreibung mit allen relevanten Informationen
zum Planungsgebiet erstellt. Es miissen verschiedene Regularien festgelegt
werden, u. a. um welche Art von Wettbewerb es sich handelt.

Bei einem Realisierungswettbewerb wird fiir ein konkretes Vorhaben eine
Losung gesucht. Der Preistrager wird in der Regel mit weiteren Planungen be-
auftragt.

In einem Ideenwettbewerb soll zunachst eine grobe Idee zu einem bestimm-
ten Plangebiet entwickelt werden. Ein solcher Wettbewerb wird beispielswei-
se durchgefiihrt, um zunachst libergeordnete Planungsansatze oder Leitlinien
fiir FolgemaRBnahmen zu ermittein.

Bei jeder Art von Wettbewerb kann der Auslober iiber den Teilnehmerkreis
entscheiden. Es ist beispielsweise moglich, einen gewiinschten Teilnehmer-
kreis fiir das Mitwirken zu setzen (= nicht offener Wettbewerb) oder den
Teilnehmerkreis vollig anonym zu lassen (= offener Wettbewerb). Auch Misch-
varianten bzw. Anderungen der Teilnehmenden wihrend des Verfahrens sind
moglich (= offener zweiphasiger Wettbewerb, kooperativer Wettbewerb).

In jedem Fall ist es das Ziel jedes stadtebaulichen Wettbewerbs, den qualita-
tiv hochwertigsten Beitrag zu ermitteln. Dies wird durch unabhangig urteilen-
de Preisrichter gewahrleistet. Wettbewerbe bilden somit die Grundlage fiir
nachvollziehbare, nur an sachlichen Kriterien orientierte Planungsergebnisse.
Uber die Ergebnisse der Preisgerichtssitzung werden alle beteiligten Plane-
rinnen und Planer informiert.

EE‘;E akh.de/beratung/vergabe-und-wettbewerbe

m@fvﬁi

PRAXISBOX @

Digitale Mitwirkungsmoglichkeiten

Ideen fiir einen lebhaften Ortskern sammeln, einen Standort fiir einen
neuen Kindergarten beraten oder eine Initiative fiir Ladestationen fiir
E-Autos ins Leben rufen: Themen wie diese konnen Biirgerinnen und
Biirger nicht nur bei klassischen Biirgerversammlungen diskutieren,
sondern auch digital voranbringen.

Das Land Hessen stellt dafiir eine Online-Beteiligungsplattform kostenlos
fiir alle Stadte und Gemeinden zur Verfligung. Alles, was es fiir die Reali-
sierung braucht, ist unter www.digitalebiirgerbeteiligung.de zu finden.
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http://www.digitalebürgerbeteiligung.de
https://www.akh.de/beratung/vergabe-und-wettbewerbe
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Bauleitplane -

Gemeinden steuern ihre Entwicklung

Die Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch ist der zentrale Teil der stad-
tebaulichen Planung einer Gemeinde. Ihre Aufgabe ist es, die bauliche und
sonstige Nutzung der Grundstlicke in der Gemeinde vorzubereiten und zu
leiten. Dies schliet alle privaten und 6ffentlichen Grundstiicke ein.

Die Bauleitplanung gliedert sich in eine
o vorbereitende Bauleitplanung
(Flachennutzungsplan) und eine
¢ verbindliche Bauleitplanung

(Bebauungsplan / B-Plan).

Die Gemeinde ist grundsatzlich nicht ver-
pflichtet, Bauleitplane aufzustellen. Die
Gemeinden miissen Bauleitpldane aufstellen,
sobald und soweit dies fiir eine geordnete
stadtebauliche Entwicklung erforderlich
ist. Dieses Prinzip der stadtebaulichen
Erforderlichkeit kann also — wenn es fiir
eine geordnete stadtebauliche Entwicklung
notwendig ist — eine Pflicht zum Handeln
begriinden. Gleichzeitig beschreibt das
Prinzip aber auch die Grenze des bauleit-
planerischen Handelns:

Die Gemeinde darf

nur insoweit bauleit-
planerische Vorgaben
machen, wie es stadte-
baulich erforderlich ist.

Bauleitplanerische Festlegungen, die nur
aus anderen als stadtebaulichen Griinden
getroffen werden, sind nicht zuldssig.

Fir die Flichen ohne Bebauungsplane gel-
ten die Regelungen der §§ 34 (innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile) und
§§ 35 (AuRenbereich) Baugesetzbuch.

—> siehe Kapitel 4: »Was gilt, wenn es
keinen Bebauungsplan gibt?«, Seite 56

Die Bauleitplane sollen eine nachhaltige
stadtebauliche Entwicklung gewahrleisten.
Das Baugesetzbuch nennt einen Katalog
von Belangen, die dabei zu beriicksichtigen
sind. »Belang« ist dabei gleichzusetzen mit
dem Begriff »Interesse«. Dies konnen sein:

¢ die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse und die Sicherheit der Wohn- und
Arbeitsbevolkerung,

¢ die Wohnbediirfnisse der Bevolkerung,
darunter insbesondere die Wohnbe-
dirfnisse von Familien mit mehreren
Kindern,

e die Eigentumsbildung weiter Kreise
der Bevolkerung, insbesondere durch
die Anforderungen kostensparenden
Bauens,

¢ die sozialen und kulturellen Bedirfnisse
der Bevolkerung,

¢ die Erhaltung, Erneuerung und Fortent-
wicklung vorhandener Ortsteile,

¢ die Belange der Baukultur, des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege,

¢ die Belange des Umweltschutzes,

e die Belange der Wirtschaft, der Verteidi-
gung und des Zivilschutzes und

e die Ergebnisse einer von der Gemeinde
beschlossenen sonstigen stadtebau-
lichen Planung.

Das ist nur ein kleiner Teil der 6ffentlichen
Belange, die das Baugesetzbuch nennt. Oft
treten bereits hier Konflikte auf, die eine
Entscheidung zugunsten des einen oder zur
Zuriickstellung des anderen Belanges erfor-
dern. So zum Beispiel, wenn fiir ein neues
Wohngebiet landwirtschaftliche Flachen
beansprucht werden oder wenn eine Stralle
durch einen erhaltenswerten und ruhigen
Ort gefiihrt werden soll.

Neben diesen 6éffentlichen Belangen gibt es
noch eine Vielzahl privater Belange. Auch
deren Beriicksichtigung schlielt sich oft
gegenseitig aus. Die einen freuen sich, dass
ein Gewerbegebiet entwickelt werden soll,
die anderen drgern sich tber die hiervon
ausgehende Verkehrsbelastung.

Deshalb fordert das Baugesetzbuch, dass
von der Gemeinde bei der Aufstellung von
Bauleitplanen die 6ffentlichen und privaten
Belange sowohl untereinander als auch
gegeneinander gerecht abzuwagen sind
(Abwagungsgebot).



Der Flachennutzungsplan -
eine Planung flur das ganze Gemeindegebiet

Der Flachennutzungsplan (vorbereitende Bauleitpla-
nung) stellt die beabsichtigte stadtebauliche Ent-
wicklung einer Gemeinde in den Grundziigen dar. Dem
Flachennutzungsplan (FNP) kann man die zukiinftige
Nutzung der Flachen in einer Gemeinde entnehmen,
also wo Wohnen, Gewerbe, Griinflachen oder anderes
geplant ist.

Der Flachennutzungsplan ist damit das zentrale Ins-
trument einer kommunalen Bodenvorratspolitik. Eine
vorausschauende Flachennutzungsplanung stellt sicher,
dass die Entwicklung der Gemeinde nicht durch Flachen-
engpasse beschrankt wird. Es geht jedoch nicht darum,
moglichst viel Bauflache vorzusehen. Vielmehr ist eine
bedarfsgerechte, klima- und umweltschonende und vor
allem qualitatsvolle Entwicklung der Kommune das Ziel.

Der Flachennutzungsplan besteht aus einer Plankarte.
AuRerdem gehdren zum Flachennutzungsplan

¢ eine allgemeine Begriindung, die die Ziele und
Zwecke des Flachennutzungsplans sowie die wei-
teren Hintergriinde und Auswirkungen der Planung
erlautert,

¢ ein Umweltbericht (als gesonderter Bestandteil der
Begriindung), der die Belange des Klima- und Um-
weltschutzes ermittelt und bewertet sowie

¢ eine zusammenfassende Erkldarung, in der dargelegt
wird, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der
Offentlichkeits- und der Behérdenbeteiligung in der
Planung berlicksichtigt wurden.

—> siehe Kapitel 3:
»Entstehung eines Bauleitplans«, Seite 38

Der Flachennutzungsplan wird von der Gemeindevertre-
tung (Stadtverordneten- bzw. Gemeindeversammlung)
beschlossen und bedarf der Genehmigung der hoheren
Verwaltungsbehorde (in Hessen: die Regierungspra-
sidien). Eine feste Geltungsdauer fiir den Flachen-
nutzungsplan ist im Baugesetzbuch nicht vorgegeben.
Sie ergibt sich jedoch mittelbar aus seiner Aufgabe, die
stadtebauliche Entwicklung aufgrund der voraussehba-
ren BedUrfnisse zu leiten. Ein Flachennutzungsplan wird
daher in der Regel fiir einen Zeitraum von etwa 10 bis
15 Jahren aufgestellt. Er gilt zumeist flr das gesamte
Gemeindegebiet.

Die Flachennutzungsplanung kann auch auf sogenannte
Planungsverbande Uibertragen werden. Beispiele hierfiir
sind der Regionalverband FrankfurtRheinMain und der
Zweckverband Raum Kassel.

—> siehe Infobox 5:
»Planungsverbdnde in Hessen«, Seite 30
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Flachennutzungsplan
der Gemeinde Miihltal 2023
(Ausschnitt)
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Wohnbauflache Bestand

Wohnbauflache Planung

Gemischte Bauflache

Gewerbliche Bauflache
Gemeindebedarfsflache Bestand

Flachen fiir Bahnanlagen

Flachen fiir Ent- und Versorgung
Wasserflachen

Flache fiir Landwirtschaft

Flache fiir Wald

Griinflachen

Umgrenzung von Flachen fiir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Bereiche zur bevorzugten Entwicklung
von Natur und Landschaft

Umgrenzungen von denkmalgeschiitzten
Gesamtanlagen

Trinkwasserschutzgebiet

muehltal.de


https://www.muehltal.de/muehltal/buerger-service/verwaltung/buergerservice-finden/bauangelegenheiten/flaechennutzungsplan/
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Planungsverbande in Hessen

Zweckverband
Raum Kassel

Der Zweckverband Raum Kassel (ZRK) ist
fiir die gesamtkommunale Entwicklungs-,
Flachennutzungs- und Landschaftsplanung
im Verbandsgebiet Kassel zustandig. Fiir die
Mitglieder und ca. 338 000 Einwohnerinnen
und Einwohner ist der ZRK Ansprechpartner
fiir eine gemeinsame Entwicklung. Von 28
Landkreiskommunen sind zehn gemeinsam
mit der Stadt Kassel direkte Mitglieder im
Entwicklungs- und Planungsverband, die
restlichen 18 Stadte und Gemeinden sind
uber die Mitgliedschaft des Landkreises mit-
telbar in der Verbandsarbeit beriicksichtigt.

Siedlungs- und Gewerbeentwicklung sowie
die Verkehrs- und Mobilitatsentwicklung
bediirfen einer zentralen Steuerung. Ziel des
ZRK st es, in einem vernetzten Ansatz The-
men wie den Einsatz erneuerbarer Energien,
E-Mobilitat, Verkehrsplanung,
Digitalisierung, Luftreinhaltung, Klimaschutz
und -anpassung, Siedlungs- und Gewerbe-
entwicklung sowie Naherholung insgesamt
zu betrachten.

Im Mittelpunkt der Planung steht die Siche-
rung und ressourcenschonende Weiterent-
wicklung der Region als wirtschaftsstarken
und lebenswerten Standort unter Beriick-
sichtigung fortschreitender Verflechtungen
zwischen Stadt und Umland.

Zwei entscheidende Funktionen des ZRK sind
die Organisation der strategischen Abstim-
mung zwischen den kommunalen Partnern
im Raum Kassel und das Wahrnehmen einer
konstruktiven Rolle im Rahmen der Realisie-
rung von MaBnahmen der interkommunalen
Zusammenarbeit.

ZWECKVERBAND RAUM KASSEL
Tel. 0561 / 10970-0
info@zrk-kassel.de
E]:{:a-_lE] zrk-kassel.de
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Regionalverband
FrankfurtRheinMain

Der Regionalverband FrankfurtRheinMain
umfasst insgesamt 80 Kommunen. Im Ver-
bandsgebiet FrankfurtRheinMain leben etwa
2,4 Millionen Menschen. Fiir das Verbands-
gebiet nimmt der Regionalplan Siidhessen
zugleich die Funktion eines gemeinsamen
Flachennutzungsplans nach § 204 Bauge-
setzbuch wahr. Beide Funktionen (Regio-
nalplanung und Flachennutzungsplanung)
werden in einem Plan gebiindelt, um eine
vereinfachte und effizientere Planung im
Ballungsraum zu erreichen. Zentrale Aufgabe
des Regionalverbandes ist es, den Regionalen
Flachennutzungsplan zu erstellen.

Hiermit verbunden ist das Bestreben, in der
stark verdichteten und eng miteinander ver-
netzten Region, raumliche Interessenskon-
flikte frithzeitig planerisch und im regiona-
len Konsens zu bewaltigen. Der Regionale
Flachennutzungsplan tragt damit auch zu
einer neuen Qualitat im regionalen Miteinan-
der bei.

Neben dem Regionalen Flachennutzungs-
plan stellt der Regionalverband auch den
Landschaftsplan im Ballungsraum mit einer
Flache von mehr als 2.600 Quadratkilometer
auf. Der Landschaftsplan soll einen nach-
haltigen Umgang mit Natur, Landschaft und
Freiraum gewahrleisten und dazu beitragen,
dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner
mit der Region identifizieren und sich hier
zuhause fiihlen.

Dariliber hinaus bearbeitet der Regionalver-
band FrankfurtRheinMain weitere Themen

(z. B. Regionale Energiekonzepte, Mobilitats- /
Digitalisierungsstrategie, Europabiliro).

REGIONALVERBAND FRANKFURTRHEINMAIN
Tel. 069 / 2577-0
info@region-frankfurt.de

[EliA[=] region-frankfurt.de

i


http://www.rp-kassel.hessen.de
http://region-frankfurt.de
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Zweckverband
Raum Kassel

Regionalverband
FrankfurtRheinMain

Verband Region
Rhein-Neckar

Verband Region
Rhein-Neckar

Der Verband Region Rhein-Neckar ist Trager
der grenziiberschreitenden Regionalplanung
und Raumordnung in der Metropolregion
Rhein-Neckar. Er stellt den einheitlichen
Regionalplan auf, schreibt diesen fort und
arbeitet an dessen Verwirklichung mit. Re-
gionalplanung sichert langfristig die Lebens-
grundlagen und die Standortattraktivitat der
Rhein-Neckar-Region.

Mit sieben Landkreisen und acht kreisfreien
Stadten zidhlen insgesamt 290 Kommunen
zur Region. Im Unterschied zu den anderen
beiden Planungsverbanden ist die Metropol-
region Rhein-Neckar landeriibergreifend.

In Hessen ist der gesamte Landkreis Berg-
straBe inkludiert.

VERBAND REGION RHEIN-NECKAR
Tel. 0621 / 10708-0
info@vrrn.de

E E m-r-n.com
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Was wird dargestellt?

Die Kommune ist bei der Aufstellung eines Flachen-
nutzungsplans nicht vollig frei. Sie muss die Vorgaben
der héheren Planungsebenen, also der Regionalpldne
und des Landesentwicklungsplans, beachten bzw.
berlicksichtigen (Anpassungsgebot). Sieht beispiels-
weise ein Regionalplan an einem Ort einen Regionalen
Griinzug vor, kann die Kommune an dieser Stelle keine
Bauflachen planen.

Der Inhalt des Flachennutzungsplans istin § 5 des
Baugesetzbuches geregelt. In Absatz 2 findet sich

ein Katalog, der Darstellungsmoglichkeiten fiir den
Flachennutzungsplan enthalt. Das sind u. a.

¢ die vorgesehenen Bauflachen zum Beispiel fiir
Wohnen und Gewerbe,

¢ die Ausstattung des Gemeindegebiets mit Einrichtun-
gen fiir den Gemeinbedarf (also Schulen, Kirchen, Ein-
zelhandel, Einrichtungen zur Energieversorgung etc.),

¢ die wichtigen Verkehrsziige,

« verschiedene Arten von Griinflichen (wie Kleingar-
ten, Parks, Friedhofe), Landwirtschaft und Wald,

e Flachen fir Maknahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und

¢ weitere Bodennutzungen mit Bedeutung fiir den
Flachennutzungsplan.

Der Katalog ist nicht abschlieend. Die Inhalte des Fla-
chennutzungsplans miissen sich jedoch auf die Aussagen
beschranken, die erforderlich sind, um eine geordnete
stadtebauliche Entwicklung zu gewahrleisten.

Da der Flachennutzungsplan die stadtebauliche Ent-
wicklung des Gemeindegebiets nur in den Grundziligen
darstellt, muss des Weiteren beachtet werden, dass
die Aussagescharfe des Flachennutzungsplans aus-
reichend Spielrdume fiir eine nachfolgende Konkreti-
sierung durch Bebauungsplédne lasst. Dies wird nicht
zuletzt durch die Wahl eines geeigneten Malistabs fiir
den Flachennutzungsplan erreicht. In der Regel werden
Malstabe von 1:10.000 oder kleiner verwendet.


http:// m-r-n.com
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Die beschriebenen Darstellungen von Bauflachen und
anderen Flachennutzungen sind die eigentlichen pla-
nerischen Festlegungen der Gemeinde. Zum Inhalt des
Flachennutzungsplans gehoren aber auch

¢ Kennzeichnungen, zum Beispiel von Bodden mit
Altlasten,
e nachrichtliche Ubernahmen und

e Vermerke anderer Planungen und Nutzungsregelungen.

Die nachrichtlichen Ubernahmen sind von besonderer
Bedeutung. Zu ihnen zahlen u. a. Naturschutz- oder
Landschaftsschutzgebiete oder auch Infrastruktur-
projekte, die in Planfeststellungsverfahren beschlossen
werden, z. B. Fernstralien.

—> siehe Infobox 1:
»Fachplanungen«, Seite 10

Vermerke unterscheiden sich insofern von den nach-
richtlichen Ubernahmen, indem diese noch nicht
rechtsverbindlich bzw. bestandskraftig sind.

Der Flachennutzungsplan mit Begriindung, Umweltbe-
richt und zusammenfassender Erklarung kann von allen
Biirgerinnen und Biirgern in der Regel bei der Gemeinde
und online eingesehen werden. Sie kénnen darlber
hinaus Auskunft iber den Inhalt verlangen. Weiterhin
sind die wirksamen Flachennutzungsplane tiber das
zentrale Internetportal des Landes Hessen abrufbar:

@ﬁ;{" ,{E’ bauleitplanung.hessen.de

Der Flachennutzungsplan gilt nicht fiir
einzelne Personen

Im Unterschied zum Bebauungsplan hat der Flachen-
nutzungsplan eine mittelbare Wirkung fiir Birgerinnen
und Burger. Dennoch ist der Flachennutzungsplan nicht
unbedeutend. Uber die Darstellungen eines Flachen-
nutzungsplans kann sich die Gemeinde nicht ohne Wei-
teres hinwegsetzen. Wenn sie in einem Bebauungsplan
wesentlich von den Inhalten des Flachennutzungsplans
abweichen will, muss sie fiir den Flachennutzungsplan
ein Anderungsverfahren durchfiihren.

Weitere Wirkungen, die von erheblicher Tragweite sein
konnen, hat der Flachennutzungsplan vor allem bei der
Entscheidung tber die Zulassigkeit von Vorhaben im
AuBenbereich - also in Teilen der Gemeinde, die auRer-
halb geschlossener Ortschaften liegen. Zwar kann aus
den Darstellungen des Flachennutzungsplans kein An-
spruch auf Erteilung einer Baugenehmigung abgeleitet
werden. Aber mit der Begriindung, dass ein Bauvorhaben
den Darstellungen des Flachennutzungsplans wider-
spricht, kann die Genehmigung versagt werden.

—> siehe Kapitel 4:
»Was gilt, wenn es keinen Bebauungs-
plan gibt?«, Seite 56

Der Bebauungsplan -

Verbindliche Regeln fur den Bauherrn

Der Bebauungsplan (verbindliche Bauleit-
planung) setzt fest, wie der Boden im Ein-
zelnen genutzt und bebaut werden darf. Er
gilt, im Gegensatz zum Flachennutzungs-
plan, nur fiir Teilgebiete der Gemeinde.
Soll zum Beispiel ein neues Wohngebiet
entstehen, wird fiir dieses ein Bebauungs-
plan aufgestellt. Der Geltungsbereich des
Bebauungsplans beschrankt sich dann auf
die Flachen, auf denen das Wohnen oder
sonstige Nutzungen vorgesehen sind.

In der Regel besteht der Bebauungsplan
aus einer Planzeichnung und textlichen
Festsetzungen. Zu jedem Bebauungsplan
gehoren — wie beim Flachennutzungsplan
— auRerdem

¢ eine allgemeine Begriindung, die die
Ziele und Zwecke des Bebauungsplans
sowie die weiteren Hintergriinde und
Auswirkungen der Planung
erlautert,


https://bauleitplanung.hessen.de/bauleitplanung/flaechennutzungsplan

e ein Umweltbericht (als gesonderter
Bestandteil der Begriindung), der die
Belange des Klima- und Umweltschut-
zes ermittelt und bewertet sowie

e eine zusammenfassende Erklarung, in
der dargelegt wird, wie die Klima- und
Umweltbelange und die Ergebnisse der
Offentlichkeits- und der Beh6rdenbe-
teiligung in der Planung ber(cksichtigt
wurden.

Der Bebauungsplan wird von der Gemein-
devertretung als Satzung beschlossen.

Was kann der Bebauungsplan
festsetzen?

Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungs-
plans muss die Gemeinde beachten, dass
dieser aus dem Flachennutzungsplan

zu entwickeln ist (Entwicklungsgebot).
Das bedeutet nicht, dass die Inhalte des
Flachennutzungsplans detailgetreu in
den Bebauungsplan iibernommen werden
missen. Vielmehr geht es um eine pla-
nerische Fortentwicklung innerhalb des
Rahmens, den der Flachennutzungsplan
vorgibt. Der Bebauungsplan darf also bis
zu einem gewissen Maf vom Flachen-
nutzungsplan abweichen, solange dessen
planerische Grundkonzeption erhalten
bleibt.

Die Inhalte eines Bebauungsplans sind im
Baugesetzbuch (BauGB) geregelt. Dort sind
die Festsetzungen aufgefihrt, die in einem
Bebauungsplan moglich sind. Vorausset-
zung hierfir ist, dass diese stadtebaulich
begriindet sind.

Weiter gibt es — wie beim Flachennutzungs-
plan — Kennzeichnungen von bestimmten
Flachen (z. B. mit umweltgefdhrdenden
Altlasten) und nachrichtliche Ubernahmen
von Festsetzungen, die nach anderen Vor-
schriften getroffen wurden.

Der vollstandige Katalog der Festsetzungen
in § 9 des Baugesetzbuchs umfasst

26 Punkte. Es handelt sich hierbei um

eine abschlieBende Aufzahlung — andere

Festsetzungen sind nicht moglich. Unter
anderen werden folgende Festsetzungs-
moglichkeiten genannt:

e die Art und das Mal} der baulichen
Nutzung (Soll ein Wohngebiet oder ein
Gewerbegebiet entstehen? Wie dicht soll
die Bebauung sein?),

¢ die Bauweise (z. B. aneinandergereiht
oder mit Abstandsflachen), die tiber-
baubaren und die nicht iiberbaubaren
Grundsticksflachen sowie die Stellung
der baulichen Anlagen,

¢ Mindest- und HochstmaRe von
Baugrundstiicken,

e Flachen fiir Nebenanlagen
(wie Garagen und Spielplatze),

e Flachen fiir den Gemeinbedarf
(wie Schulen, Kindergarten),

e Flachen fiir bestimmte Wohngebaude
(wie sozialer Wohnungsbau, Gebaude fir
besonderen Wohnbedarf),

e die verschiedensten Verkehrsflachen
(wie FuRwege, Parkplatze),

e Flachen fir Ver- und Entsorgungseinrich-
tungen und Leitungen,

e Flachen oder MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft.

Dar(iber hinaus kénnen in Hessen zusatz-
liche Festsetzungen auf Grundlage der
Hessischen Bauordnung getroffen werden.
Diese ermoglicht, dass der Bebauungsplan
ortliche Bauvorschriften, die die auRere
Gestaltung von baulichen Anlagen regeln,
als Festsetzungen aufnimmt. Der Bebau-
ungsplan kann so auf die Dachform und
-neigung, das Fassadenmaterial und vieles
mehr Einfluss nehmen. Méglich sind auch
Festsetzungen beispielsweise zur

o Zahl, GréRe und Beschaffenheit
(z. B. mit wasserdurchlassiger
Oberflache) von Stellplatzen,

e Gestaltung von Einfriedungen
(Zaune, Hecken etc.),

e Begriinung von Dachern und
Fassaden oder zur

e Gestaltung von Vorgarten
(Vorgartensatzung).
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Die Festsetzungsmaglichkeiten bieten
naturgemaf einen grofRen Spielraum und
ein entsprechend groRes Diskussionsfeld in
gemeindlichen Gremien und in der Blirger-
schaft. Dabei sollte man sich aber immer
klarmachen, dass ein Bebauungsplan tiber
viele Jahre die stadtebauliche Entwicklung
in einem Gebiet regelt. Es kommt daher
darauf an, dass die getroffenen Festsetzun-
gen auf lange Sicht tragfahig und umsetz-
bar sind.

Fiir Neubaugebiete enthalt ein Bebauungs-
plan im Regelfall mindestens Festsetzun-
gen Uber die Art und das MaR der baulichen
Nutzung (z. B. »reines Wohngebiet« mit
einer bestimmten Dichte), tiber die tiber-
baubaren Grundstiicksflaichen und tber die
ortlichen Verkehrsflachen. Dann wird vom
sogenannten qualifizierten Bebauungs-
plan gesprochen. Ein Bauvorhaben kann in
diesem Fall durchgefiihrt werden, wenn es
den Planfestsetzungen nicht widerspricht
und die ErschlieRung gesichert ist.

Vor allem fiir bereits bebaute Gebiete wer-
den oft Bebauungsplane aufgestellt, die mit
Bedacht nicht die genannten Mindestfest-
setzungen enthalten. Dies ist beispielswei-
se dann sinnvoll, wenn nur die Gestaltung
des Ortsbildes gesteuert werden soll. Denk-
bar ware es dann, dass der Bebauungs-
plan lediglich Trauf- und Firsthéhen sowie
Dachform und -neigung und Fassadenma-
terial festlegt. Im Geltungsbereich solcher
einfachen Bebauungsplane richtet sich die
Zuldssigkeit von Bauvorhaben aber nicht
nur nach dem Bebauungsplan, sondern je
nachdem, ob das Gebiet im Innen- oder im
Aulenbereich liegt, nach den dort giiltigen
erganzenden Bestimmungen.

—> siehe Kapitel 4:
»Was gilt, wenn es keinen Bebauungs-
plan gibt?«, Seite 56
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Bebauungsplan Vorentwurf
»Kollsche Garten« — Wohnen
am Kiihkopf

Gemeinde Stockstadt am Rhein,
Stand 2021 (Ausschnitt)

r==-

Allgemeines Wohngebiet

maximale Grundflachenzahl (GRZ)
maximale Geschossflachenzahl (GFZ)
Zahl der zuldssigen Vollgeschosse

Oberer Attikaabschluss als HochstmaR in m {iber
Normalhéhennull (NHN)

Baugrenze

Flachen fiir den Gemeinbedarf
StraRenverkehrsflachen

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmungen
Stellplatze mit Anzahl

Verkehrsberuhigter Bereich

Offentliche Griinflichen

Umgrenzung von MaRnahmen und Flachen fiir MaB-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Natur und Landschaft

Béume

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs



https://stockstadt.de/buergerservice/bauen-und-wohnen/wohnen-am-kuehkopf-bauen-und-wohnen/bebauungsplan-vorentwurf/
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Welche Rechtsfolgen hat der Bebauungsplan? Erst wenn die Eigentlimerin oder der Eigen-
tlimer das Grundstiick anders nutzen, neu
Da die Gemeinde den Bebauungsplan als Satzung beschlieRt, ist er bebauen und an vorhandene Gebaude

als Ortsgesetz fiir alle rechtsverbindlich. Mit seinen Festsetzungen anbauen will, ist der Bebauungsplan zu
bestimmt der Bebauungsplan die Nutzbarkeit auch von privatem beachten.

Eigentum (z. B. eines Grundstiicks) und schrankt die Baufreiheit

Einzelner ein. Nach dem Grundgesetz ist dies zulassig. In seltenen Die Vorschriften des Baugesetzbuches sol-

Fallen kdnnen durch die Regelungen eines Bebauungsplans aberauch  len eine sorgfaltige Ausarbeitung des Inhalts
Ubernahme- und Entschadigungsanspriiche entstehen. Dies ist zum von Bebauungsplanen und die Einhaltung
Beispiel dann der Fall, wenn der Bebauungsplan Gemeinbedarfs- oder  der Verfahrensregelungen gewahrleisten.
Verkehrsflachen auf einem privaten Grundstiick vorsieht.

Hinweis Bebauungsplane:
Ein Bebauungsplan kann durchaus festsetzen, dass ein Grundstiick mitplanen - mitreden - mitmachen
anders genutzt (und bebaut) werden soll, als dies bisher der Fall ist.
Zunachst wirkt sich das auf die augenblickliche Nutzung nicht aus. Sehen sich Blirgerinnen und Biirger
Fiir vorhandene Gebdude und Nutzungen besteht Bestandsschutz. dennoch gegenwartig oder in absehbarer

INFOBOX @

Neuordnung der Grundstilicksverhiltnisse
durch Umlegung

Ein Bebauungsplan macht in der Regel eine
Neuordnung der Grundstiicke erforderlich.
Dies ist notwendig, da beispielsweise der
Zuschnitt von Grundstiicken, die bislang als
Ackerflache genutzt wurden, fiir eine ge-
plante Bebauung in der Regel ungeeignet ist.
Auch miissen Grundstiicke fiir 6ffentliche
Nutzungen wie Verkehrsflachen, Spielplat-
ze und dhnliches geschaffen werden. Im
Normalfall ist also eine neue Aufteilung der
Grundstiicksflachen Voraussetzung fiir die
Umsetzung des Bebauungsplans.

In manchen Fillen geschieht dies durch einfa-
che Kauf- und Tauschgeschafte. Haufig jedoch
bedarf es einer Neuordnung des Bodens durch
eine sogenannte Umlegung. Dabei werden alle
Grundstiicke innerhalb des zu bestimmen-
den Umlegungsgebietes rechnerisch zu einer
Umlegungsmasse vereint. Aus diesem Fla-
chenpool werden die bendtigten 6ffentlichen
Flachen zum Beispiel fiir Verkehrsflachen,
Spielplatze oder Griinanlagen abgezogen.

Die restlichen Flachen werden wieder auf die
Eigentiimerinnen und Eigentiimer aufgeteilt,
und zwar im selben Wert- oder Flachenverhalt-
nis, wie sie diese Flachen eingebracht haben.

Zukunft durch die Festsetzungen eines
Bebauungsplans in ihren Rechten verletzt,
steht ihnen der Verwaltungsrechtsweg of-
fen. Dabei gibt es vier Moglichkeiten gegen
den Bebauungsplan vorzugehen:

1 = Normenkontrolle:
Uberpriifung durch den Hessischen
Verwaltungsgerichtshof.

2 s Popularklage:

Der Bebauungsplan kann aufgehoben wer-
den, wenn er verfassungswidrig ist, also dem
Grundrecht widerspricht. Mit der Popular-
klage kann geltend gemacht werden, eine
Rechtsnorm des hessischen Landesrechts
schranke die Grundrechte der Hessischen
Verfassung verfassungswidrig ein.

3 1 Verfassungsbeschwerde:
Eine Verfassungsbeschwerde wegen Verlet-
zung von Grundrechten aus dem Grundge-
setz kann grundsatzlich erst dann ein-
gereicht werden, wenn zuvor alle anderen
Rechtsmittel erfolglos geblieben sind.

4 1 Inzidente Priifung:
Ursprung ist eine Verpflichtungs- oder
Anfechtungsklage. Nebenbei anfallend (in-
zident) wird der Bebauungsplan tiberpriift.
Ein entsprechender Antrag muss innerhalb
eines Jahres nach Bekanntmachung des Be-
bauungsplans beim Verwaltungsgerichtshof
in Kassel gestellt werden.



INFOBOX @

Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft

Bebauungsplane begriinden Baurecht und
sind daher die Grundlage fiir Eingriffe in
Natur und Landschaft. Das Baugesetzbuch
sieht vor, dass diese Eingriffe bewertet und
ausgeglichen werden miissen (Eingriffs-Aus-
gleichs-Regelung).

Dies geschieht in der Regel dadurch, dass
andere Flachen 6kologisch aufgewertet
werden. Dies kann zum Beispiel erreicht
werden, wenn ein begradigter Bachlauf in
seinen natiirlichen Zustand zuriickversetzt
wird. Eine solche Renaturierung ermoglicht
die Ansiedlung der urspriinglichen Tier- und
Pflanzenarten.

Solche oder andere KompensationsmaRnah-

men konnen

e aufden zu bebauenden Grundstiicken
selbst,

¢ auf anderen Grundstiicken innerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans und

e in gesonderten Ausgleichs-Bebauungs-
planen an anderer Stelle (soweit das mit
einer geordneten stadtebaulichen Ent-
wicklung und den Zielen der Raumord-
nung sowie der Natur- und Landschafts-
pflege vereinbar ist) vorgesehen werden.

Der Ausgleich erfolgt haufig auch liber soge-
nannte Okokonten. Hier erfolgt der Ausgleich
bereits im Vorfeld auf anderen Flachen. Die
dort vorgenommenen AusgleichsmaRnah-
men werden gleichermaRen gutgeschrieben
und kénnen spateren Eingriffen in Natur und
Landschaft zugeordnet werden. Fiir den Aus-
gleich von Eingriffen kommen auch vertragli-
che Regelungen in Betracht. Die Kommune ist
verpflichtet, die Eingriffsmanahmen in Natur
und Landschaft zu iiberwachen. Sollten nach-
teilige Auswirkungen entstehen, muss sie
MaRnahmen zu deren Vermeidung ergreifen.

—> siehe Kapitel 3: »Offentlich-private Partnerschaften
in der Bauleitplanung«, Seite 42
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Entstehung eines Bauleitplans:
mitplanen — mitreden — mitmachen

Bauleitplane - also Flachennutzungs- oder Bebauungsplane - werden,
wie es im Gesetz heilRt, »aufgestellt«, wenn dies flir eine geordnete

stadtebauliche Entwicklung erforderlich ist.

Wie erfahre ich, dass etwas geplant
wird?

Im Folgenden wird das Regelverfahren dargestellt.
Abweichend dazu sind auch beschleunigte und verein-
fachte Verfahren nach Baugesetzbuch moglich.

Soll ein neuer Bauleitplan aufgestellt werden, kann von
der Gemeindevertretung ein Aufstellungsbeschluss
gefasst werden, um bestimmte Malknahmen zu sichern.
Wenn dieser gefasst wird, dann ist er ortsiiblich 6ffent-
lich bekannt zu machen — zum Beispiel in der értlichen
Tageszeitung, in amtlichen Mitteilungsbldttern oder als
Aushang am Rathaus. Dariiber hinaus sind Bekanntma-
chungen auf Werbetafeln in der Stadt, Postwurfsendun-
gen etc. moglich. Zusatzlich ist der Inhalt der Bekannt-
machung aber auch ins Internet einzustellen.

Das heilt, die Gemeinde soll die Informationsform wéh-

len, die auch tatsachlich jede und jeden erreicht. Eine
rein digitale Beteiligung ist daher nicht moglich. Zum
Aufstellungsbeschluss fiir einen Bauleitplan gehort
eine Karte, auf der das Plangebiet gekennzeichnet ist.

In der Regel erstellt die Gemeinde in einem ersten
Schritt einen Vorentwurf des Bauleitplans. Haufig be-
auftragt sie hierfiir ein privates Planungsbiiro.

Von Beginn an mitwirken: friihzeitige
Beteiligung von Biirgerinnen, Biirgern
und Behorden

Wenn die Planungsvorstellungen der Gemeinde hinrei-
chend konkretisiert sind, ist grundsatzlich eine friih-
zeitige Beteiligung der Biirgerschaft und von Behorden
vorzunehmen. Wichtig hierbei ist, dass moglichst alle
Bevolkerungsgruppen involviert werden, dazu zéhlen

explizit auch Kinder und Jugendliche. Ziel der friihzeitigen
Beteiligung ist es, iiber die Planungen zu informieren und

die Moglichkeit einzuraumen, sich zu diesen zu auRern.

Der Zeitpunkt der frihzeitigen Beteiligung liegt im Er-
messen der Gemeinde. Dabei kommt es auf die richtige
Balance an: Die Planungen sollten soweit gereift sein,
dass sich alle Beteiligten ein Bild von den Planungs-
absichten und deren Auswirkungen machen kénnen.
Sie diirfen aber nicht bereits soweit verfestigt sein,
dass eine Einflussnahme auf die Planung nicht mehr
moglich ware.

Auch die Form und die Frist der friihzeitigen Beteiligung
ist nicht vorgeschrieben:

Der Biirgerbeteiligung geht eine ortsibliche Be-
kanntmachung der friihzeitigen Beteiligung voraus.
In der Regel werden die Planungsvorstellungen
offentlich ausgelegt und / oder haufig auch im
Rahmen einer 6ffentlichen Veranstaltung vor-
gestellt. Dies dient der Information (iber die Ziele
der Planung, Uber sich wesentlich unterscheidende
Losungsalternativen und iiber die voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung. Birgerinnen und Birger
konnen in diesem Rahmen die Planungen disku-
tieren und eigene Interessen vorbringen. Sind nur
wenige von der Planung berlhrt, kann die Gemein-
de sich auch dafiir entscheiden, ihnen (iber einen
bestimmten Zeitraum Gelegenheit zu geben, sich
direkt gegeniiber der Verwaltung zu duRern. Uber
die Hinweise der Blrgerinnen und Birger wird ein
schriftliches Protokoll gefertigt, so dass sicher-
gestellt ist, dass diese bei der weiteren Planung
bekannt sind.

Bei der Beteiligung von Behdrden und sonstigen
Tragern 6ffentlicher Belange (z. B. Industrie- und Han-
delskammer, Handwerkskammer, Bahnunternehmen,
Versorgungsunternehmen fiir Gas, Wasser und Elektri-
zitat etc.) wird in der Regel eine schriftliche Ansprache
gewdhlt. Dabei werden nattirlich nur jene Behdrden
und Trager beteiligt, die durch Planungen in irgendeiner
Weise beriihrt sind. Hierzu gehoéren auch die Nach-



barkommunen, mit denen Bauleitplane
abzustimmen sind (interkommunales
Abstimmungsgebot). Alle angesprochenen
Behorden und Trager sind aufgefordert,
sich zu den Planungen zu duRern. Sie sind
auch aufgerufen, zu Umfang und Detaillie-
rungsgrad der aus ihrer Sicht notwendigen
Umweltpriifung Stellung zu nehmen. Der
TOB-Erlass des Landes Hessen informiert
Uber die zu beteiligenden Trager offentli-
cher Belange (TOB).

—> siehe Infobox 2:
»Trdger offentlicher Belange«, Seite 19

Die friihzeitige Beteiligung bietet Vor-

teile fiir beide Seiten. Biirgerschaft und
Behdrden sowie andere Trager 6ffentlicher
Belange erfahren friihzeitig von Planungs-
absichten und kénnen ihre Interessen und
Sachzwange noch in der Anfangsphase
der Planungen einbringen. Die Gemeinde
wiederum erhalt Informationen, die ihr
moglicherweise bislang nicht bekannt
waren. So wird sichergestellt, dass eine
Vielzahl von Gesichtspunkten, die bei

der Ausarbeitung der Planung nicht ohne
Weiteres zu Uberschauen sind, Eingang in
den Bauleitplan finden. Durch die frih-
zeitige Beteiligung wird auch bewirkt, dass
sich der Bauleitplan nicht tiber die Realitat
hinwegsetzt (z. B. vorhandene oder geplan-
te Leitungen entsprechend beriicksichtigt)
und fachgesetzliche Vorgaben (z. B. aus
dem Naturschutzrecht) einhalt.

Die in der friihzeitigen Beteiligung gewon-
nenen Erkenntnisse flieRen in die Planung
ein. Die Uberarbeitete Planung - sie gilt
nun als Bauleitplanentwurf — wird der Ge-
meindevertretung vorgelegt.

Aufmerksam bleiben: formliche
Beteiligung - Biirgerschaft und
Behorden kommen erneut zu
Wort

Der aus der friihzeitigen Beteiligung
hervorgegangene Bauleitplanentwurf wird
der Gemeindevertretung vorgelegt. Ist die
Gemeindevertretung damit einverstan-
den, so beschlielt sie, den Entwurf fir die
Dauer eines Monats 6ffentlich auszulegen
(wobei jedoch die Frist zur Abgabe von
Stellungnahmen 30 Tage nicht unterschrei-
ten darf). Gegenstand der 6ffentlichen
Auslegung ist dabei nicht nur der Bauleit-
planentwurf. Auch

e der Entwurf der Begriindung,

e dervorlaufige Umweltbericht und

e wesentliche bereits vorliegende umwelt-
bezogene Stellungnahmen

sind mit auszulegen.

Dieser Auslegungsbeschluss oder Offen-
legungsbeschluss wird mindestens eine
Woche vorher ortsiiblich bekannt gemacht.
Dabei wird darauf hingewiesen, dass die
Biirgerschaft wahrend der Auslegung
Stellungnahmen abgeben kann. Dies ist
sehr wichtig, denn die férmliche Beteiligung
hat auch eine Ausschlusswirkung: Werden
Stellungnahmen nicht oder nicht fristge-
recht (innerhalb eines Monats) abgegeben,
missen diese im weiteren Bauleitplanver-
fahren nicht beriicksichtigt werden.

Von der Planung berihrte Behérden und
sonstige Trager 6ffentlicher Belange sind
verpflichtet, innerhalb eines Monats eine
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Stellungnahme abzugeben. Die Gemeinde
soll diese Frist bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes angemessen verlangern.

Zur Form der Stellungnahmen gibt es keine
Vorgaben. Sie konnen wahrend der Dauer
der Veroffentlichungsfrist abgegeben und
sollen elektronisch Gbermittelt werden. Bei
Bedarf kdnnen Stellungnahmen aber auch
auf anderem Wege abgegeben werden. Die
Anregungen werden gesammelt und die
Verwaltung muss priifen, ob sie der Ge-
meindevertretung den Vorschlag machen
soll, diese zu beriicksichtigen (und die Pla-
nung entsprechend erneut zu dndern) oder
zurlickzuweisen. Die Entscheidung dariber
trifft die politische Vertretung der Gemein-
de - also nicht die Verwaltung oder das mit
der Ausarbeitung der Planung beauftragte
Planungsbiiro. Das Ergebnis der Abwagung
wird den betreffenden Biirgerinnen und
Bilirgern sowie den Trdgern im Einzelnen
mitgeteilt.

Im Internet mussen alle Bauleitplane ver-
offentlicht werden. In Hessen informiert ein
landesweites Bauleitplanungsportal iiber
aktuelle Bebauungs- und Flachennutzungs-
plane. In der interaktiven Karte sind auf
diesem Portal viele der Bauleitplane an das
Geoportal Hessen angebunden und somit
grafisch dargestellt und abrufbar.

=

E bauleitplanung.hessen.de

B
m

verwaltungsportal.hessen.de

-


http://bauleitplanung.hessen.de
http://verwaltungsportal.hessen.de
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Fertigstellung des Bauleitplans

Aufgrund der wahrend der Offenlage eingehenden Stel-
lungnahmen kdnnen sich verschiedene Konsequenzen
ergeben. Im »glinstigsten« Fall wird die Planung von
allen gebilligt. Der Planentwurf wird der Gemeindever-
tretung unverandert zur Entscheidung vorgelegt.

Es kann aber auch der Fall eintreten, dass zu dem
offentlich ausgelegten Planentwurf Stellungnahmen
vorgebracht werden, die eine weitere Uberarbeitung er-
forderlich machen. Wird der Plan geandert oder erganzt,
muss der Planentwurf erneut ausgelegt werden. Dabei
kann bestimmt werden, dass nur zu den geanderten
Teilen Stellungnahmen abgegeben werden kénnen.
Wenn sich die Grundziige des Bauleitplanentwurfs nicht
andern, kann die Beteiligung zudem auf diejenigen Biir-
gerinnen und Birger, Behérden und Trager 6ffentlicher
Belange beschrankt werden, die von den Anderungen
und Erganzungen betroffen sind.

Bei dem Beschluss tber den Plan werden von der
Gemeindevertretung die 6ffentlichen und privaten
Belange gegeneinander und untereinander abgewogen.
Wie bei den vorausgegangenen Beschliissen der Ge-
meindevertretung werden dabei die Ausschiisse und
(wenn vorhanden) die Ortsbeirate beteiligt.

Handelt es sich beim Bauleitplan um einen Flachennut-
zungsplan (FNP), muss dieser nun durch die héhere Ver-

waltungsbehorde (in Hessen die Regierungsprasidien)
genehmigt werden. Die Erteilung dieser Genehmigung
wird von der Gemeinde ortsiiblich bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung tritt der Flachennutzungsplan
in Kraft. Der Beschluss des Flachennutzungsplans bindet
die Gemeinde selbst und die am Verfahren beteiligten
Trager 6ffentlicher Belange — nicht jedoch Einzelne.

Der Bebauungsplan wird von der Gemeindevertretung
als Satzung beschlossen. Der beschlossene Bebauungs-
plan tritt, wenn er aus dem Flachennutzungsplan entwi-
ckelt wurde, durch Bekanntmachung in Kraft. Wenn dies
nicht der Fall ist, muss der Bebauungsplan durch die
hoéhere Verwaltungsbehdrde (in Hessen die Regierungs-
prasidien) genehmigt werden. Die Erteilung der Geneh-
migung ist ebenfalls ortsiiblich bekannt zu machen.

Der Bauleitplan muss nunmehr von der Gemeinde fiir
alle zur Einsicht bereitgehalten werden. Uber seinen
Inhalt, die Begriindung und zusammenfassende Er-
klarung muss diese auf Verlangen Auskunft geben.

Das Bauleitplanverfahren ist ein schwieriger und oft
langwieriger Prozess. Besonders in Gebieten, die schon
ganz oder teilweise bebaut sind, kann es mehrere Jahre
dauern, bis das Verfahren zum Abschluss kommt. Sind
die Probleme weniger gewichtig und sind nicht so viele
Menschen von der Planung betroffen, dann kann auch
alles ziigiger ablaufen.

INFOBOX

Stadtebauliche SanierungsmafRnahme

Die stadtebauliche SanierungsmaRRnahme ist ein Instrument des besonderen
Stadtebaurechts. Um beurteilen zu konnen, ob dieses Instrument in einem Stadt-
gebiet angewendet werden kann, hat die Gemeinde vor der formlichen Festlegung
einer Sanierungssatzung eine vorbereitende Untersuchung durchzufiihren.

Fir ein festgelegtes Sanierungsgebiet treten raumlich und zeitlich begrenzte Son-
derregelungen in Kraft. Hierzu gehort beispielsweise, dass Steuerpflichtige von er-
hohten Absetzungen von Modernisierungs- und Instandsetzungskosten am eigenen
Gebaude profitieren konnen.

Biirgerinnen und Biirger, die in ihren Rechten betroffen sind, konnen die Sanierungs-
satzung vom zustandigen Verwaltungsgericht auf RechtmaRigkeit liberpriifen lassen.



INFOBOX @

Sicherung der Bauleitplanung

Fiir die Gemeinden enthilt das Baugesetz-
buch verschiedene Moglichkeiten, um die
Bauleitplanung wahrend der Vorbereitung,
Aufstellung und Verwirklichung zu sichern.
Hierfiir ist allerdings ein Aufstellungsbe-
schluss zwingend erforderlich.

Um zu verhindern, dass in einem kiinftigen
Plangebiet Tatsachen geschaffen werden,
welche die Planungsabsicht beeintriachtigen,
kann die Gemeinde eine Veranderungssperre
beschlieRen. Es wird damit zum Beispiel ver-
hindert, dass ein Haus an einer Stelle gebaut
wird, die spater einmal Griinflache werden
soll, oder dass in Gebauden, die im Rahmen
von StadterneuerungsmaRBnahmen wahr-
scheinlich abgerissen werden sollen, kurz
vorher noch erhebliche, entschadigungs-
pflichtige Umbauten vorgenommen werden.

Wenn es in einem Gebiet keine Verande-
rungssperre gibt, kann die Entscheidung
liber die Genehmigung von Baugesuchen auf
Antrag der Gemeinde um bis zu zwo6lf Mona-
te ausgesetzt werden, wenn es besondere
Umstande erforderlich machen, auch bis zu
24 Monate. Die Zuriickstellung von Bauge-
suchen ist moglich, wenn zu befiirchten ist,
dass durch das Baugesuch die Umsetzung
des in Vorbereitung befindlichen Bauleit-
plans wesentlich erschwert oder unmoglich
gemacht wiirde.

Weitere Moglichkeiten, ihre Bauleitplanung
zu sichern, hat die Gemeinde durch die
Genehmigungspflicht fiir Grundstiickstei-
lungen. Sie kann so verhindern, dass Grund-
stiicksstrukturen entstehen, die dem Bebau-
ungsplan widersprechen.

Eine weitere Alternative zur Sicherung der
Bauleitplanung sind gesetzliche Vorkaufs-
rechte. Mit dem Vorkaufsrecht kann die
Gemeinde bereits bei der Aufstellung eines
Bauleitplans ab einem bestimmten Verfah-
rensstand ihr Vorkaufsrecht ausiiben. Ziel ist
es auch hier, der Gemeinde ein Instrument
zur Durchsetzung der Planungsvorstellungen
an die Hand zu geben.
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Offentlich-private Partnerschaften
in der Bauleitplanung

Offentlich-private Partnerschaften erginzen oder ersetzen in
vielen Handlungsbereichen von Bund, Landern und Kommunen
alleiniges hoheitliches Handeln. Auch in der Stadtentwicklung
wurden mit dem stadtebaulichen Vertrag und dem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Instrumente eingefihrt, die der 6ffent-
lichen Hand und investitionswilligen Unternehmen und Privat-
personen Méglichkeiten fiir eine enge Zusammenarbeit bieten.

Der Einsatz dieser Instrumente bietet sich bei Vorhaben an,
die nicht von der 6ffentlichen Hand getragen werden. Beispiele
hierfir sind die Errichtung eines neuen Wohnquartiers, der Bau
eines Einkaufszentrums oder die ErschlieBung eines Gewerbe-
parks. Die Zusammenarbeit soll die Kommunen finanziell und
personell entlasten. Gleichzeitig soll durch die engere Koope-
ration privates Know-how besser nutzbar gemacht werden.
SchlieBlich soll durch eine vertraglich fixierte Arbeits- und
Kostenteilung der Weg fiir die Umsetzung von Projekten gere-
gelt werden.

Stadtebaulicher
Vertrag

Der Stadtebauliche Vertrag ist fiir Stadte
und Gemeinden eine Moglichkeit, mit Priva-
ten Vertrage abzuschlieRen. Er erganzt die
klassische Vorgehensweise bei der Entwick-
lung von Baugebieten (Angebotsplanung),
die sich folgendermalRen gestaltet:

Die Kommune stellt einen Bebauungsplan
auf, ordnet die Grundstiicksverhaltnisse neu,
fiihrt die ErschlieBung durch — das heilt, sie
verlegt Kandle und Leitungen fiir Abwasser,
Wasser und Strom und legt Stralken sowie
offentliche Griinflichen an —, erhebt danach
ErschlieBungsbeitrage und stellt die sonsti-
ge notwendige Infrastruktur her (Kindergar-
ten, Schulen, Senioreneinrichtungen etc.).

—> siehe Infobox 6: »Neuordnung der
Grundstiicksverhdltnisse durch
Umlegung«, Seite 36

Insbesondere bei grolken stadtebaulichen
Malknahmen kann diese Vorgehensweise flr
Gemeinden sehr kosten- und zeitaufwandig
sein. Dies fiihrt haufig dazu, dass stadte-
bauliche Vorhaben aufgeschoben oder gar
nicht erst begonnen werden.

Wenn Private ein wirtschaftliches Interesse
an einem solchen stadtebaulichen Vorha-
ben — beispielsweise der Entwicklung eines
neuen Wohngebietes — haben, sind 6ffent-
lich-private Partnerschaften auf Basis eines
Stadtebaulichen Vertrags eine Méglichkeit,
einen fairen Ausgleich von Lasten und Nut-
zen stadtebaulicher Projekte zu erreichen.

Das Baugesetzbuch zahlt einige mogliche
Inhalte eines Stadtebaulichen Vertrags auf;

¢ |n Bauplanungsvertragen wird ver-
einbart, dass Private stadtebauliche
Planungen, Fachgutachten, den Umwelt-
bericht, die Neuordnung der Grund-
stiicksverhaltnisse und andere Leistun-
gen zur Vorbereitung und Durchflihrung
stadtebaulicher MaRnahmen auf eigene
Kosten erbringen. Zu beachten ist jedoch,



dass der Kern von Bauleitplanverfahren
nicht auf Private Ubertragen werden kann.
Die foérmliche Aufstellung von Flachen-
nutzungs- und Bebauungspldanen muss
durch die Kommune selbst erfolgen.

¢ Ein Baurealisierungsvertrag - auch
Planungsverwirklichungsvertrag
genannt — verpflichtet Private beispiels-
weise zur Durchfiihrung eines Vorhabens
innerhalb einer festgelegten Frist (Bau-
verpflichtung). Andere mogliche Ver-
tragsinhalte sind zum Beispiel, dass Pri-
vate Eingriffe in Natur und Landschaft
selbst ausgleichen oder Wohnungen zu
einem bestimmten Preis anbieten.

¢ Folgelasten- oder Folgekostenver-
trage konnen regeln, dass Kosten bei-
spielsweise fiir Infrastrukturmanahmen
wie Kindergarten, Sport- oder Spielplatze
von Privaten getragen werden.

¢ In Vertragen zur Energieversorgung
konnen Private verpflichtet werden,
bestimmte umweltfreundliche Formen
der Energieversorgung vorzusehen, zum
Beispiel ein Blockheizkraftwerk oder
Photovoltaikanlagen.

¢ In Vertragen zum Energieverbrauch
kann die Gemeinde mit Privaten be-
stimmte Anforderungen an die energeti-
sche Qualitat von Gebduden vereinbaren.

Das Baugesetzbuch regelt die moglichen
Inhalte eines Stadtebaulichen Vertrags aber
nicht abschlieRend. Uber die dargestellten
Vertragsinhalte sind auch weitere vertrag-
liche Vereinbarungen maglich. Vertrage
zwischen der Kommune und Privaten sind
zulassig, soweit keine anderen Rechtsvor-
schriften entgegenstehen.

Bei der Ausgestaltung von Stadtebaulichen
Vertragen ist darlber hinaus darauf zu
achten, dass die getroffenen Regelungen
den gesamten Umstanden nach angemes-
sen sind (Gebot der Angemessenheit). In der
Praxis bedeutet dies beispielsweise, dass
die von Privaten zu tragenden Folgekosten
nur das umfassen, was tatsachlich durch
das Projekt verursacht wird. Auch diirfen

INFOBOX

Konzeptvergabe

In den letzten Jahren wird im Rahmen von
Bauleitplanverfahren von den Gemeinden und
Stadten immer haufiger die Konzeptvergabe
bei der Entwicklung von Flachen angewandt.
Hier wird ein meist kommunales Grundstiick
zwecks Bebauung nach dem von Investoren,
Wohngruppen u. a. besten eingereichten
Konzept und ggfs. weiteren Kriterien (ge-
botener Preis, soziale Aspekte...) vergeben.
Einige Kommunen, z. B. Frankfurt am Main und
Wiesbaden, haben eigene Geschiftsstellen
fiir die Verfahrensbegleitung etabliert. Zur
Bewertung der eingereichten Konzepte wird
ein Gremium zusammengestellt, dem Fach-
leute, Politikvertreter, aber auch Vertreter der
Biirgerschaft angehoren kénnen.

keine Leistungen vom Vorhabentrager ge-
fordert werden, die in keinem sachlichen
Zusammenhang mit dem stadtebaulichen
Vertrag stehen (sog. Kopplungsverbot).

Unabhéngig vom Inhalt der Vertrage gilt:
Stadtebauliche Vertrage konnen und sollen
die kommunale Planung nicht ersetzen. Sie
regeln lediglich Vorbereitung, Umsetzung
und Folgen von Investitionsvorhaben. Sie
haben keine Auswirkung auf die Beteiligung
der Offentlichkeit an den Aufstellungs-,
Anderungs- oder Aufhebungsverfahren - die
Offentlichkeit kann weiter mitplanen -
mitreden - mitmachen.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist eine besondere Form
der verbindlichen Bauleitplanung. Wie der »normale« Bebauungs-
plan trifft er Regelungen dariiber, wie Grund und Boden genutzt

und bebaut werden durfen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan
findet vor allem dann Anwendung, wenn das
geplante Projekt ein einzelnes Vorhaben ist,
das vor allem im Interesse einer oder eines
Bauwilligen liegt. Ein Beispiel hierfiir ist der
Bau einer Windenergieanlage, einer Wohn-
nutzung in Erholungsgebieten, einer beson-
deren Freizeiteinrichtung oder bestimmter
Gewerbenutzungen. Besteht hierfiir kein
Baurecht, kann der Vorhabentrager bei der
Gemeinde einen Antrag auf Einleitung eines
Verfahrens zur Aufstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans stellen. Der vor-
habenbezogene Bebauungsplan regelt dann
ausschlieRlich die Zuldssigkeit von Vorhaben
im Rahmen der festgesetzten Nutzungen.
Ein »normaler« Angebotsbebauungsplan
unterscheidet sich hiervon meist. Er trifft in
der Regel Festsetzungen flr mehrere Vorha-
ben, beispielsweise mehrere Wohngebaude
in einem neuen Wohngebiet.

Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ist
moglich, wenn der Vorhabentrager

¢ einen mit der Gemeinde abgestimmten
Plan zur Durchfiihrung des Vorhabens
und der ErschlieBung erstellt (Vorhaben-
und ErschlieBungsplan) und

¢ sich zur Durchfiihrung des Vorhabens
verpflichtet (Durchfiihrungsvertrag).

Zu jedem vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan gehdren — wie bei allen Bauleitplanen —

auRerdem

¢ eine allgemeine Begriindung, die die
Ziele und Zwecke des Bebauungsplans
sowie die weiteren Hintergriinde und
Auswirkungen der Planung erldutert,

e ein Umweltbericht (als gesonderter
Bestandteil der Begriindung), der die
Belange des Umweltschutzes ermittelt
und bewertet sowie

¢ eine zusammenfassende Erkldrung, in
der dargelegt wird, wie die Umweltbe-
lange und die Ergebnisse der Offentlich-
keits- und der Behordenbeteiligung in
der Planung berlicksichtigt wurden.

—> siehe Kapitel 3: »Entstehung eines

Bauleitplans«, Seite 38

Auch wenn die Initiative fir einen vorha-

benbezogenen Bebauungsplan von einer

Investorin oder einem Investor kommt,

bleibt die Kommune Herrin des Verfahrens.

Sie muss die Einleitung des Verfahrens

zur Aufstellung des vorhabenbezogenen

Bebauungsplans beschlieRen und alle

zu berlicksichtigenden 6ffentlichen und

privaten Belange abwagen. Auch beim vor-

habenbezogenen Bebauungsplan miissen

Offentlichkeit und Beh6rden wie bei einem

gewodhnlichen Bebauungsplanverfahren

beteiligt werden und kénnen mitpla-
nen — mitreden - mitmachen. Der
vorhabenbezogene Bebauungsplan ist
schlieRlich von der Gemeindevertretung
als Satzung zu beschlieRen. Das heift: Der

Bebauungsplan ist ein Ortsgesetz, also

eine kommunale Rechtsnorm und daher

rechtsverbindlich fir jedermann.

Was kann der vorhabenbezoge-
ne Bebauungsplan festsetzen?

Im Bereich des Vorhaben- und Erschlie-
RBungsplans ist die Gemeinde nicht an

den abschlieRenden Festsetzungskatalog
eines Angebotsbebauungsplans gebunden.

Festgesetzt werden vielmehr bestimmte
Nutzungen. Dies geschieht in der Regel
durch eine Planzeichnung und gegebe-
nenfalls durch erganzenden Text. Der
vorhabenbezogene Bebauungsplan kann
Festsetzungen treffen, die iiber die Inhalte
des Vorhaben- und ErschlieBungsplans
hinausgehen.

Der Durchfiihrungsvertrag verpflichtet
Investorinnen und Investoren zur Durch-
fihrung des Vorhabens innerhalb einer
bestimmten Frist. Er verpflichtet sie darlber
hinaus, die Planungs- und ErschlieRungs-
kosten ganz oder teilweise selbst zu tragen.
Der Durchfiihrungsvertrag kann viele
weitere Aspekte der Umsetzung regeln. So
werden Vorhabentrager in der Regel dazu
verpflichtet, erforderliche MaRnahmen

zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und
Landschaft umzusetzen. Haufig ist auch die
Sicherung der 6ffentlichen ErschlieRung
Vertragsgegenstand. Denkbar ist hier bei-
spielsweise, dass Flachen an die Gemeinde
abgetreten oder entsprechende Dienstbar-
keiten an Grundstiicken Privater vereinbart
werden. Bei einem Wechsel der Investorin
oder des Investors muss der Bebauungsplan
nicht gedndert werden, sofern das neue Vor-
haben noch in den festgesetzten Nutzungs-
rahmen passt. Lediglich der Durchfiihrungs-
vertrag, in dem das Vorhaben detailliert
beschrieben ist, wird gedndert.



Werbeanlagenkonzept
(Ausschnitt)

Farbschema Fassade
(Ausschnitt)
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Vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan Nr. 528 C »Berliner-
strae/Pirazzistrale«

Stadt Offenbach am Main, 2017
(Ausschnitt)

Urbanes Quartier

Plangebietsteil, gemaR textliche Festsetzung
Nr.1.1 (Bezeichnung als Beispiel)

Baulinie
Baugrenze

StraRenverkehrsflache

StraRenbegrenzungslinie

Offentliche Griinflichen

Parkanlage

] offenbach.de



https://www.offenbach.de/medien/bindata/of/karten-plaene/Bebauungsplanuebersicht_/Internetformat/BPL_528C_k.pdf
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Wie darfich
bauen?

Wie zuvor erlautert wurde, ist der Bebauungs-
plan fir die Blirgerschaft in besonderer Weise
relevant. Er setzt rechtsverbindlich fest, wie
gebaut werden darf. Er ist damit fur Burgerinnen
und Burger als Bauherrn, aber auch als Betroffe-
ne von BaumaRRnahmen anderer von Bedeutung.

Hier wird erklart, wie ein Bebauungsplan gelesen
wird. Aufgrund der Fulle der moglichen Inhalte
eines Bebauungsplans wird in der vorliegenden
Broschiire jedoch nur ein beispielhafter Aus-
schnitt der moglichen Inhalte eines Bebauungs-
plans erlautert.

Wie lese ich den Bebauungsplan?
Planzeichen und Planfarben

Normalerweise ist der wichtigste Teil eines
Bebauungsplans eine Planzeichnung, die
den wesentlichen Teil der Planungsabsich-
ten fiir ein Gebiet enthélt. Zu erkennen

ist darauf, welche Flachen bebaut werden
dirfen, welche freigehalten werden sollen,
welche dem Verkehr dienen etc.

Um diese Zeichnung verstandlich oder »les-
bar« zu machen, wird ihr eine Zeichenerkla-
rung oder Legende beigefligt. Dort sind die
Festsetzungen in der Planzeichnung erldutert.
Grundlage fiir die méglichen Darstellungen
und Festsetzungen ist eine Verordnung auf
Bundesebene, die sogenannte Baunutzungs-
verordnung (BauNVO). Eine Verordnung zur
Darstellung der Inhalte von Bebauungsplanen
(Planzeichenverordnung) definiert die Plan-
zeichen oder Symbole sowie die Flachenfar-

ben, die im ganzen Bundesgebiet einheitlich
verwendet werden sollen. Die Flachenfarben
werden auch zur Darstellung der Nutzung im
Flachennutzungsplan verwendet.

Wesentliche Regelungen des Bebauungs-

plans sind im sogenannten »Baukreuz« oder

»Nutzungskreuz« dargestellt. Seine Inhalte

sind nicht normiert, hdufig finden sich je-

doch die folgenden Festsetzungen darin:

e Artderzuldssigen baulichen Nutzung
(z. B. »reines Wohngebiet«),

e Anzahl der méglichen Geschosse,

e Anteil der Gberbaubaren Grundstiicks-
flache,

¢ zuldssige Geschossflache im Verhdltnis
zur Grundstucksflache,

e Bauweise und

e Dachform und -neigung.



Sofern kein Bau- oder Nutzungskreuz verwendet wird,
finden sich die Angaben an anderer geeigneter Stelle
im Bebauungsplan. Da nicht alle Planungsabsichten
eines Bebauungsplans zeichnerisch festsetzbar sind,
gehdren zu einem Bebauungsplan meist auch textliche

Festsetzungen.

—> Wie das Baukreuz zu lesen ist, wird in den

Folgekapiteln erkldrt.

Die Planzeichnung kann farbig oder schwarz-weiR sein.
Sie wirkt oft sehr abstrakt und ist fiir Laien schwer lesbar.
Es ist daher nicht untblich, fur bestimmte Planungsab-
sichten Beiplane anzufertigen, um zum Beispiel die Form
der Bebauung zu veranschaulichen.

Da diese Beiplane gerade wegen ihrer Anschaulichkeit
im Mittelpunkt des Interesses stehen, ist es wichtig

zu wissen, dass sie nicht verbindlicher Bestandteil der
Bauleitplanung sind. Der Plan, der die Méglichkeiten
der kiinftigen Entwicklung darstellt, ist einzig und allein
der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und
textlichen Festsetzungen.

J\
P

Grenze des raumlichen
Geltungsbereichs des
Bebauungsplans

Baugrenze

Baulinie

Umgrenzung von Gesamt-
anlagen (Ensembles), die dem
Denkmalschutz unterliegen

Einzelanlagen (unbewegliche
Kulturdenkmale), die dem Denk-
malschutz unterliegen

Abgrenzung von unterschied-
lichen Nutzungen

(z. B. Baugebieten) oder
Abgrenzung des MaRes

der Nutzung innerhalb

des Baugebiets

Offentliche Parkflachen

8loj+pjo]

47

PRAXISBOX @

Wie sieht ein klimafreundlicher
Vorgarten aus?

Artenvielfalt ist auch in Stadten
und Gemeinden ein wichtiger Fak-
tor fiir ein gesundes Lebensumfeld.
Pflanzen und Tiere - speziell auch
Insekten - sind unentbehrlich fiir
ein gutes Stadtklima. Jede unver-
siegelte Flache und insbesondere
auch Vorgarten sollten einen positi-
ven Beitrag dazu leisten. Gestalten
auch Sie lhren Vorgarten nachhaltig
und artenreich!

Flachen fir
Gemeinbedarf

Offentliche Verwaltungen

Schule

Kirchen und kirchlichen
Zwecken dienende Gebaude
und Einrichtungen

Sozialen Zwecken dienende
Gebéude und Einrichtungen

Sportlichen Zwecken
dienende Gebaude und
Einrichtungen

StraRenverkehrsflachen

Verkehrsflachen besonderer
Zweckbestimmung

Griinflachen

Dauerkleingérten

Friedhof

Umgrenzung der Flachen,
die von Bebauung frei zu
halten sind

Anpflanzen:
Baume
Straucher

Umgrenzung von Flachen zum An-
pflanzen von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flachen fiir
Nebenanlagen, Stellplatze, Gara-
gen und Gemeinschaftsanlagen

Umgrenzung von Schutzgebieten
und Schutzobjekten im Sinne
des Naturschutzrechts
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Was darf ich bauen?
Art der baulichen Nutzung: zwei Buchstaben sind entscheidend

Festsetzung eines
allgemeinen Wohn-
gebiets mit drei
Vollgeschossen im
Baukreuz

Mit der Bauleitplanung legt die Gemeinde fest, an welcher
Stelle welche Nutzungen (Wohnen, Gewerbe, Einzelhan-
del etc.) zulassig sind. Die Art der zuldssigen baulichen
Nutzung wird zunachst im Flachennutzungsplan dar-
gestellt und, sich daraus entwickelnd, im Bebauungsplan
festgesetzt. Grundlage fiir die moglichen Darstellungen
und Festsetzungen ist eine Verordnung auf Bundesebe-
ne, die sogenannte Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Im Flachennutzungsplan wird in der Regel mit Bau-
flachen die allgemeine Art der zuldssigen baulichen
Nutzung dargestellt. Vier verschiedene Bauflachen sind
vorgesehen: Wohnbauflachen, gemischte Bauflachen,
gewerbliche Bauflachen und Sonderbauflachen.

In Bebauungsplanen miissen sogenannte Baugebiete
festgesetzt werden. Diese konkretisieren die in den Fla-
chennutzungsplanen mit Bauflachen umrissene Nutzung.
Insgesamt sieht die Baunutzungsverordnung dreizehn
fest umschriebene, unterschiedliche Baugebiete vor.

—> siehe Abbildung »Ubersicht zu Baufléchen,
Baugebieten und zulédssigen Nutzungen«, Seite 50/51

Art der baulichen

Gebiete, die sich von diesen Baugebietstypen wesent-
lich unterscheiden, kénnen als Sondergebiet (z. B. fiir
Kliniken oder fiir groRflachigen Einzelhandel) fest-
gesetzt werden. Sofern es stadtebaulich erforderlich
ist, kann bereits der Flachennutzungsplan statt der
Bauflachen die konkreteren Baugebiete darstellen. Da
man hiermit den Spielraum fiir nachfolgende Bebau-
ungspldne sehr einengt, geschieht dies nur in beson-
deren Féllen, so zum Beispiel fir militarisch genutzte
Flachen, die im Flachennutzungsplan haufig als »SO
Bund« gekennzeichnet werden.

Die Gemeinde kann auch die allgemeine oder aus-
nahmsweise Zuldssigkeit genauer bestimmen. Bei-
spielsweise ist es moglich, die in einem allgemeinen
Wohngebiet ausnahmsweise zuldssigen Tankstellen
von vorneherein nicht zuzulassen. Wichtig bei einer
solchen Feinsteuerung ist allerdings, dass der grund-
satzliche Zweck eines Baugebiets nicht auf den Kopf
gestellt wird.

—> siehe Abbildung »Beispiel: Zuléissige Nutzungen
im Allgemeinen Wohngebiet«, Seite 49

Anzahl der
m € Vollgeschosse

Verhaltnis Geschoss zu

Nutzung > WA
Anteil der Giberbaubaren
Grundstiicksflache (GRZ) > 0,4
Bauweise —>» g

08 € Grundstiicksflache (GFz)
Dachform und
SD 30°-40° €— Neigung
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§ 4 Allgemeine Wohngebiete
(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.
(2) Zulassig sind
1. Wohngebaude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden,
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende
Handwerksbetriebe,
3. Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke.
(3) Ausnahmsweise konnen zugelassen werden
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht storende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen fiir Verwaltungen,
- Beispiel: Zulassige Nutzungen im
4. Gartenbanetrlebe’ allgemeinen Wohngebiet. Ausschnitt aus
5. Tankstellen. der Baunutzungsverordnung
g J

In bestimmten Fallen kann von den Festsetzungen des
Bebauungsplans abgewichen werden, beispielsweise
zur Schaffung von Aufnahmeeinrichtungen und Ge-
meinschaftsunterkiinften fir Flichtlinge.

Mit der Festsetzung von Baugebieten regelt die Ge-
meinde, welche Nutzungen auf den Grundstiicken
zulassig sind.

Welches Baugebiet in einem Bebauungsplan oder einem
Teil eines Bebauungsplans festgesetzt wurde, wird in der
Regel im Bau- oder Nutzungskreuz unter Verwendung
des entsprechenden Kiirzels angezeigt. Sofern kein Bau-
oder Nutzungskreuz verwendet wird, finden sich die An-
gaben an anderer geeigneter Stelle im Bebauungsplan.

Die Baunutzungsverordnung definiert fiir jeden

Baugebietstyp

¢ einen Gebietszweck,

¢ einen Katalog von regelmalig zulassigen Nutzungen
sowie

¢ einen Katalog von ausnahmsweise zuldssigen
Nutzungen.

Anhand der Baugebietsfestsetzung ist also bereits er-
kennbar, ob das eigene Vorhaben oder ein in der Nach-
barschaft geplantes Vorhaben zuldssig ist.

Des Weiteren wird die Anzahl der rechtlich erlaubten
Vollgeschosse mit einer rémischen Bezifferung fest-
gelegt. Die Definition eines Vollgeschosses richtet sich
nach der jeweiligen Landesbauordnung. In der hessi-
schen Bauordnung sind Vollgeschosse als oberirdische
Geschosse mit einer Hohe von mindestens 2,30 Meter
definiert. Auch Staffelgeschosse (zuriickversetzte
Dachgeschosse) oder Geschosse mit geneigter Dach-
flache kdnnen unter bestimmten Voraussetzungen als
Vollgeschoss gezahlt werden.
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Kleinsiedlungsgebiete @

Diese Gebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Kleinsiedlungen
einschl. Wohngebauden mit entsprechenden Nutzgarten und landwirt-
schaftlichen Nebenerwerbsstellen. RegelmaRig zuladssig sind auerdem
Gartenbaubetriebe und Einrichtungen zur Versorgung des Gebiets
(Einzelhandel, Gastronomie, Handwerksbetriebe).

Reine Wohngebiete @

Zulassig sind nur Wohngebaude. Ausnahmsweise kénnen bestimmte
Nutzungen zugelassen werden, die der Versorgung des Gebiets dienen.

Allgemeine Wohngebiete @

Zulassig sind Wohngebaude sowie die der Deckung des taglichen Bedarfs
dienenden Laden und Gastronomiebetriebe, nicht storende Handwerks-
betriebe sowie Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, sportliche und gesund-

heitliche Zwecke. Ausnahmsweise kdnnen bestimmte, nicht storende
Gewerbebetriebe zugelassen werden.

Besondere Wohngebiete @

Die Gebietskategorie wurde vor allem fiir griinderzeitliche Quartiere
entwickelt, die vorwiegend dem Wohnen dienen. Zulassig sind aber auch
Nutzungen, die in ihrer Mischung die besondere Eigenart dieser Quartiere
konstituieren. Das sind neben dem Wohnen Einzelhandel, Gastronomie,
Beherbergungsgewerbe, Geschifts- und Biirogebaude, Gewerbebetriebe sowie
Anlagen fiir soziale, kulturelle, sportliche und gesundheitliche Zwecke.

Gewerbegebiete @

Zulassig sind alle nicht erheblich belastigenden Gewerbebetriebe sowie
Geschifts-, Biiro und Verwaltungsgebaude, Tankstellen und Anlagen fiir
sportliche Zwecke. Ausnahmsweise kdnnen auch Wohnungen beispielsweise
fiir Betriebsleiter zugelassen werden.

Industriegebiete @

In Industriegebieten sind ausschlieRlich Gewerbebetriebe zuldssig und zwar
vorwiegend solche, die in anderen Baugebieten unzuldssig sind. Ausnahms-
weise kdnnen wie im Gewerbegebiet Wohnungen beispielsweise fiir Auf-
sichts- und Bereitschaftspersonen zugelassen werden.




@ Dorfgebiete

Dorfgebiete dienen dem Wohnen, der Unterbringung von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben sowie von nicht wesentlich stérenden
Gewerbebetrieben. Auch Handwerksbetriebe, die der Versorgung des
Gebietes dienen, sind hier vorgesehen.

@ Mischgebiete

In Mischgebieten sind Wohngebaude sowie eine breite Palette an nicht
wesentlich storenden Gewerbebetrieben zugelassen. Dies schliet
auch Einzelhandel, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, soziale
Infrastruktur, Gartenbaubetriebe und Tankstellen ein.

@ Urbane Gebiete

Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von
Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrich-
tungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stéren. Der Anteil der
Nutzungsmischung muss dabei nicht gleichgewichtig sein.

@ Kerngebiete

Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handels-
betrieben sowie von zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Ver-
waltung und der Kultur. Selbstverstandlich sind nach MaRgabe des
Bebauungsplans auch Wohnungen zulassig.

@ Sondergebiete, die der Erholung dienen

Bei Sondergebieten, die der Erholung dienen, kommen insbesondere
Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete und Campingplatzgebiete
in Betracht.

@ Sonstige Sondergebiete

Sonstige Sondergebiete sind all die Gebiete, die sich durch eine domi-
nierende Nutzung von allen anderen Gebieten unterscheiden, wie zum
Beispiel Gebiete mit groRen Einkaufs- und Fachmarktzentren oder
Hochschul-, Klinik- und Hafengebiete.
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Wie groRR darf ich bauen?
Mald der baulichen Nutzung: zwei Zahlen sind entscheidend
fur die Baumasse und die Versiegelung

Zu den Kernbestandteilen eines Bebauungsplans gehort
neben der Vorgabe der Nutzungsart (Wohnen, Gewerbe
etc.) die Festsetzung des MaRes der baulichen Nutzung,
also wie dicht die Bebauung in einem Gebiet sein darf.

In der Baunutzungsverordnung ist abschlieRend be-
stimmt, mit welchen Faktoren das Maf der baulichen
Nutzung vorgegeben werden kann. Unter den dort
angegebenen Bestimmungsfaktoren haben die soge-
nannte Grundflachenzahl und Geschossflachenzahl eine
besondere Bedeutung. Auch diese Angaben findet man in
der Regel im Baukreuz.

Die Grundfldchenzahl (GRZ) gibt an, welcher Teil der
Grundstiicksflache Uberbaut werden darf. Betragt die
GRZ beispielsweise 0,4, so diirfen 40 % der Grundstlicks-

fliche liberbaut werden. Mit anzurechnen sind dabei
Garagen, Stellpldtze mit Zufahrten, bauliche Anlagen
unterhalb der Gelandeoberflache (z. B. Tiefgaragen)

und bauliche Nebenanlagen (z. B. Gerateschuppen,
Schwimmbecken und Zuwegungen). Mit den im letzten
Satz genannten baulichen Anlagen darf die hochstzulas-
sige Uberbaubare Grundstiicksflache jedoch um 50 % bis
zu einer GRZ von maximal 0,8 tiberschritten werden.

Die Geschossflachenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Geschoss-
flache im Verhaltnis zur Grundstiicksflache zuldssig ist.
Betragt die GFZ beispielsweise 1,2, so ist auf einem 300
Quadratmeter grolden Grundstiick eine Geschossflache
von (1,2 x 300 Quadratmeter =) 360 Quadratmetern
moglich. Garagen, Nebengebadude, Zufahrten etc. sind in
Hessen in der Regel nicht auf die GFZ anzurechnen.

Grundflachenzahl GRZ Geschossflachenzahl GFZ

Baugebiet

WS  Kleinsiedlungsgebiet 0,2 0,4
WR  Reines Wohngebiet 0,4 1,2

WA  Allgemeines Wohngebiet

Ferienhausgebiet
WB  Besonderes Wohngebiet 0,6 1,6
MD  Dorfgebiet 0,6 1,2

Mi Mischgebiet

MU Urbanes Gebiet 0,8 3,0
MK  Kerngebiet 1,0 3,0
GE Gewerbegebiet 0,8 2,4

Gl Industriegebiet
SO  Sonstiges Sondergebiet

Wochenendhausgebiet 0,2 0,2



Die Baunutzungsverordnung gibt Orientierungswerte
fir Obergrenzen fiir das Malk der baulichen Nutzung
an. Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass in den fiir das
Wohnen wichtigen reinen bzw. allgemeinen Wohnge-
bieten eine hochstzuldssige GRZ von 0,4 angegeben
ist. Es kdnnen also lediglich 40 % der Grundstticks-
flachen iberbaut werden (zuztiglich Uberschreitungen
fiir Garagen, Nebengebaude etc.). Die GFZ ist in diesen
Baugebieten auf 1,2 begrenzt.

In den genannten Wohngebieten darf also auch bei der
hochsten zulassigen Bebauung die Geschossflache nicht
iber das 1,2-fache der Grundstiicksflache hinausgehen.
Wo das Wohnen nicht im Mittelpunkt steht, sind auch hé-
here Bebauungsdichten moglich. Das betrifft insbeson-
dere die Kerngebiete, also die Zentren des stadtischen
Lebens, sowie Gewerbe- und Industriegebiete.

Sofern kein Bau- oder Nutzungskreuz verwendet wird,
finden sich die Angaben an anderer geeigneter Stelle im
Bebauungsplan.
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Wie wird die GRZ (Grundflachenzahl)
berechnet?

Grundstiick 24m x26m =624gm
©® Wohnhaus 8m x12m = 96qm
© Terrasse 4m x3m = 12qgm
© Garage 6m x35m= 21gm
O Zufahrt 10m x3,5m= 35qgm
© Gerateschuppen 45mx45m= 20,25gm

Summe Grundflache 184,25qm
GRZ =184,25qm /624 qm = 0,3

Wie \X%Iil’d die GFZ (Geschossflachenzahl)
berechnet?

(1] Gr#ndstﬁcksfliche: 40m x 40m = 1600gm

© iiberbaute Grundfliche: 20mx10m= 200qm

8x200 _

GFZ:W_ 1,0
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Welche Bauformen kann ich wahlen?
Bauweise, Dachneigung und mehr...

Im Bebauungsplan kann die Gemeinde auch Festsetzungen zur
Bauweise und zu gestalterischen Aspekten wie etwa der Dach-
form und -neigung treffen. Verpflichtet ist sie hierzu nicht.

Festsetzung der Bauweise

In der Baunutzungsverordnung sind folgende
Bauweisen als Festsetzungsmoglichkeit
aufgefiihrt:

e Sieht der Bebauungsplan eine offene
Bauweise vor, konnen nur Einzelhauser,
Doppelhduser oder Hausgruppen (z. B.
Reihenhduser) mit seitlichem Abstand
zur Nachbarbebauung errichtet werden.
Die Lange aller zulassigen Hausformen
darf 50 Meter nicht tiberschreiten.
Darliber hinaus kann festgesetzt werden,
dass nur Einzelhduser, nur Doppelhauser,
nur Hausgruppen oder nur zwei dieser
Hausformen zuldssig sind. Die Baunut-
zungsverordnung sagt allerdings nichts
dariiber aus, was unter einem Einzelhaus

Art der baulichen

Anteil der iiberbaubaren
Grundstiicksflache (GRZ) >

Festsetzungen
geschlossene Bauweise,
Satteldach mit
Dachneigung zwischen
30° und 40° im Baukreuz

oder einer Hausgruppe weiter zu verste-
hen ist. Unter die Kategorie Einzelhaus
fallen sowohl freistehende Einfamilien-
haduser als auch Wohnblocks mit vielen
Wohnungen. Und bei einer Hochstlange
von 50 Metern kann — bei entsprechen-
den Grundstiicksverhaltnissen — durch-
aus ein groles Gebaude entstehen.

e Beider geschlossenen Bauweise werden
die Gebaude ohne Seitenabstand er-
richtet (es sei denn, die vorhandene
Bebauung erfordert eine Abweichung).

e Firbesondere Félle kann auch eine da-
von abweichende Bauweise festgesetzt
werden. Das geschieht, um Besonder-
heiten vorhandener Bebauung Rechnung
zu tragen — also zum Beispiel der in
vielen hessischen Orten anzutreffenden
»einseitigen Grenzbebauung.

Festsetzung von Dachform
und -neigung

Die Hessische Bauordnung ermoglicht

es darliber hinaus, weitere Vorgaben zur
auferen Gestaltung baulicher Anlagen in den
Bebauungsplan aufzunehmen.

Haufig finden sich Festsetzungen von
Dachform und -neigung. So kann beispiels-
weise vorgegeben werden, dass die bau-
lichen Anlagen mit Satteldachern in einer
Spanne von 30 bis 40 Grad Dachneigung zu
errichten sind.

Sofern kein Bau- oder Nutzungskreuz ver-
wendet wird, finden sich die Angaben an
anderer geeigneter Stelle im Bebauungsplan.

Anzahl der
Nutzung > WA i < Vollgeschosse
Verhdltnis Geschoss zu
0,4 0,8 < Grundstiicksflache (GFZ)
q o o Dachform und
Bauweise —>» g SD 30°-40 < Neigung
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Sind Abweichungen vom Bebauungsplan moglich?

Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen Ausnahmen
oder Befreiungen von den Festsetzungen eines Bebauungs-
plans zugelassen werden.

Ausnahmen von den Festsetzungen eines Bebau-
ungsplans konnen zugelassen werden, wenn diese

im Bebauungsplan ausdriicklich vorgesehen sind. Bei
der Festsetzung von Baugebieten (reines Wohngebiet,
Gewerbegebiete etc.) ist dies der Fall. Die Baunutzungs-
verordnung sieht neben den dort regelmaRig zuldssigen
Nutzungen eine Reihe von ausnahmsweise zuldssigen
Nutzungen vor. Diese Ausnahmen gelten jedoch nicht,
wenn die Gemeinde diese im Bebauungsplan ausge-
schlossen hat.

Befreiungen konnen erteilt werden, wenn zum Beispiel
die Durchfiihrung eines Bebauungsplans im Einzel-

fall zu einer nicht beabsichtigten Harte fiihren wiirde.
So kann es sein, dass die (iberbaubare Flache eines
Grundstlicks bei einem Neubau geringfligig Giberschrit-
ten werden muss, um eine fiir die Bauwilligen tragbare
Losung zu ermdglichen. Voraussetzung fiir die Erteilung

einer Befreiung ist, dass die Grundzlge der Planung
nicht berlihrt werden und die Abweichung unter Wiir-
digung nachbarlicher Interessen mit den 6ffentlichen
Belangen vereinbar ist.

Uber die Zulassung einer Ausnahme oder die Erteilung
einer Befreiung entscheidet die Baugenehmigungsbehor-
de (bei kleineren Kommunen in der Regel dem Landkreis
zugeordnet) im Einvernehmen mit der Gemeinde.

Dariiber hinaus gibt es noch eine Befreiungsmoglichkeit,
sofern das Vorhaben in einem Gebiet mit einem ange-
spannten Wohnungsmarkt nach § 201a BauGB errichtet
werden soll. Danach kann mit Zustimmung der Gemeinde
im Einzelfall von den Festsetzungen des Bebauungsplans
zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden, wenn die
Befreiung auch unter Wirdigung nachbarlicher Interes-
sen mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist.
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Was gilt, wenn es keinen Bebauungsplan gibt?
Bauen innerhalb und aulderhalb der Siedlung

Ist ein sogenannter qualifizierter Bebauungsplan vorhan-
den, so richtet sich die zuldssige Bebauung ausschlieR-
lich nach seinen Festsetzungen. Gibt es fiir ein Grund-
stlick keinen Bebauungsplan (unbeplanter Bereich),
bedeutet dies nicht zwangslaufig, dass das Grundstiick
nicht bebaubar ist.

Unterschieden wird dann grundsatzlich, ob das Grund-
stlick innerhalb eines im Zusammenhang bebauten
Ortsteils liegt (sogenannter unbeplanter Innenbereich)
oder ob es sich um Grundstiicke auRerhalb der zu-
sammenhangend bebauten Bereiche einer Gemeinde
handelt (sogenannter AuRenbereich). Diese Unterschei-
dung ist nicht immer einfach zu treffen. Deshalb kann
die Abgrenzung von den Gemeinden durch eine Satzung

festgelegt werden.

PRAXISBOX @

Wie kann ich mit meinem Bauvor-
haben das Klima schiitzen und
dabei Geld sparen?

Dammung unter das Dach, neue Hei-
zung in den Keller oder einen klima-
freundlichen Neubau errichten - es
gibt viele Moglichkeiten, unser Klima
zu schiitzen und dabei mit staat-
lichen Zuschiissen unterstiitzt zu
werden. Die LandesEnergieAgentur
Hessen bietet lhnen Energie-Checks,
Tipps fiir den eigenen Solarstrom
und umfangreiche Informationen
liber Fordermittel an.

Auch die Verbraucherzentrale Hes-

sen e.V. bietet Energie- und Forder-

mittel-Erstberatung an. Machen Sie
sich schlau!

lea-hessen.de

Bauen im unbeplanten Innenbereich

Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
sind Bauvorhaben zulassig, wenn sie der umgebenden
Bebauung entsprechen. Dies bedeutet, dass sich ein
Bauvorhaben nach

o derArt und dem MaR der baulichen Nutzung

—> siehe Kapitel 4: »Was darf ich bauen?«, Seite 48

—> siehe Kapitel 4: »Wie groR darf ich bauen?«, Seite 52
e der Bauweise

—> siehe Kapitel 4: »Welche Bauformen kann

ich wdhlen?«, Seite 54

¢ und der Grundstiicksflache, die liberbaut werden soll

—> siehe Kapitel 4: »Wie groB darf ich bauen?«, Seite 52

in die Eigenart seiner naheren Umgebung einfiigt. AuRer-
dem muss die ErschlieBung gesichert sein.

Die Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeits-
verhaltnisse mussen gewahrt
bleiben und das Ortsbild darf
nicht beeintrachtigt werden.

Entspricht die Eigenart der ndheren Umgebung einem
der Baugebiete der Baunutzungsverordnung, beurteilt
sich die Zulassigkeit des Vorhabens danach, ob es nach
der Baunutzungsverordnung in dem Baugebiet allge-
mein zuldssig ware.

—> siehe Abbildung »Ubersicht zu Baufléchen,
Baugebieten und zuldssigen Nutzungen«, Seite 50/51

So ist es zum Beispiel nicht moglich, ein Einfamilienhaus
mit grollem Garten in einem Innenstadtgebiet zu bauen.
Umgekehrt muss niemand befiirchten, dass in einem
Wohngebiet ein stérender Gewerbebetrieb gebaut wird.

Von der Malkgabe, ein Vorhaben miisse sich in die
nahere Umgebung einfligen, kann jedoch abgewichen
werden, wenn zum Beispiel ein leerstehender Super-
markt oder eine ungenutzte Halle zu einem Wohnheim
umgebaut werden soll, auch wenn in der unmittelbaren
Nachbarschaft keine Wohngebaude stehen.


https://www.lea-hessen.de/buergerinnen-und-buerger/denkmalschutz-und-energiesparen/wer-ihnen-hilft/

INFOBOX @

Innenentwicklung

In Zeiten des Klimawandels ist die Innenentwicklung von Stadten und
Gemeinden von besonderer Bedeutung. Sie reduziert den Flachenver-
brauch von bisher nicht erschlossenem Bauland, bietet kurze Wege und
nutzt vorhandene Ressourcen. Ob Wasserversorgung, Kanalisation,
StraRennetz, Offentlicher Personennahverkehr oder die kurzen Wege zur
nachsten Einkaufsmaoéglichkeit - innerhalb einer Ortschaft befinden sich
bestehende Infrastrukturen. Auf diese und weitere Ressourcen kann bei
Neubauten im Innenbereich zugegriffen werden. Das Land Hessen stellt
seinen Kommunen seit 2023 das Digitale Potenzialflachenkataster zur
kostenlosen Nutzung bereit, um Innenentwicklungspotenziale zu identifi-
zieren. Sowohl mit als auch ohne Bebauungsplan bieten sich viele Mog-
lichkeiten einer starkeren Innenentwicklung. So kann ein Bebauungsplan-
verfahren beschleunigt durchgefiihrt werden oder Bauvorhaben konnen
auch ohne Bebauungsplan umgesetzt werden.

Wie im Geltungsbereich eines Bebauungsplans sind
auch im unbeplanten Innenbereich Ausnahmen und
Befreiungen maglich.

—> siehe Kapitel 4: »Sind Abweichungen vom
Bebauungsplan méglich?«, Seite 55

Trotz Ausnahmen und Befreiungen dirfen durch Vor-
haben im unbeplanten Innenbereich keine schadlichen
Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche
— also die Innenstadte, Ortskerne, Stadt- und Orts-
teilzentren — in der Gemeinde selbst oder in den be-
nachbarten Gemeinden entstehen. Diese Regelung hat
der Gesetzgeber vor allem mit Blick auf den Einzel-
handel getroffen. Es soll verhindert werden, dass sich
im unbeplanten Innenbereich groRere Einzelhandels-
betriebe ansiedeln, die den Stadt- oder Ortskernen
schaden.

Bauen im AuBRenbereich

Der Auenbereich ist von Seiten des Gesetzgebers
grundsatzlich nicht fiir Bebauung vorgesehen. Ziel ist
es, die Zersiedlung von Natur und Landschaft zu ver-
hindern. Auch sollen Strukturen vermieden werden, in
denen die verkehrliche Anbindung sowie die Ver- und
Entsorgung (Wasser, Abwasser, Abfélle etc.) nur mit
sehr groRem Aufwand moglich ist.

Gleichwohl sind einzelne Bauvorhaben unter bestimm-
ten Voraussetzungen im AuRenbereich zuldssig. Das
Baugesetzbuch unterscheidet

e privilegierte Vorhaben,

e sonstige Vorhaben und

e begiinstigte (teilprivilegierte) Vorhaben.

Unter privilegierten Vorhaben versteht man Vorhaben,
fur deren Ansiedlung im AulRenbereich besondere Griin-
de vorliegen. Dies ist beispielsweise bei einem Bauvor-
haben gegeben, das einem

¢ |and- und forstwirtschaftlichen Betrieb,

e einem Betrieb mit gartenbaulicher Erzeugung,

o der offentlichen Versorgung mit Elektrizitat, Gas,
Telekommunikation, Warme und Wasser, Abwasser
oder einem ortsgebundenen gewerblichen Betrieb,

¢ der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der
Wind- oder Wasserenergie,

e der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der
Kernenergie oder

e der Nutzung solarer Strahlungsenergie

dient. Die Zulassigkeit ist jedoch nur gegeben, wenn
keine éffentlichen Belange (z. B. die Inhalte eines
Flachennutzungsplans oder Belange des Natur- und
Landschaftsschutzes) entgegenstehen und eine aus-
reichende ErschlieBung gesichert ist.
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Sonstige Vorhaben sind lediglich im Einzelfall zuldssig.
Wahrend privilegierte Vorhaben nur unzuldssig sind,
wenn ihnen 6ffentliche Belange entgegenstehen, ist
dies bei sonstigen Vorhaben bereits dann der Fall,
wenn sie die 6ffentlichen Belange beeintrachtigen. Dies
bedeutet, dass in der Abwagung zwischen 6ffentlichen
Belangen und dem Bauvorhaben sonstige Vorhaben ein
wesentlich geringeres Gewicht haben als privilegierte
Vorhaben. Ein sonstiges Vorhaben ist beispielsweise
bereits dann unzuldssig, wenn durch das Vorhaben die
nattirliche Eigenart der Landschaft beeintrachtigt wird.
In der Praxis bedeutet dies, dass sonstige Vorhaben nur
sehr selten zugelassen werden.

Beglinstigt oder teilprivilegiert sind Vorhaben, die die
Nutzungsanderung, die Erweiterung oder die Neuerrich-
tung bestehender Gebaude vorsehen. Diesen Vorhaben
konnen die folgenden 6ffentlichen Belange nicht ent-
gegengehalten werden:

e Widerspruch zu den Darstellungen eines
Flachennutzungs- oder Landschaftsplans,

e Beeintrachtigung der natirlichen Eigenart
der Landschaft,

e Entstehung, Verfestigung und Erweiterung
einer Splittersiedlung.

Diese Regelung ist insbesondere fiir Eigentlimerinnen
und Eigentiimer (ehemaliger) landwirtschaftlich ge-
nutzter Gebaude von Bedeutung, da die eingeraumten
Méglichkeiten dem Bestandsschutz und dem Struktur-
wandel in der Landwirtschaft Rechnung tragen.

Zum Bauen im Aulenbereich lasst sich also zusam-
menfassend festhalten: Die Erweiterungen land- und
forstwirtschaftlicher und gartenbaulicher Betriebe sowie
auRenbereichsvertragliche Umnutzungen und Erweite-
rungen bestehender Gebaude sind hdufig zuldssig. Nicht
im Sinne des Gesetzes ist es, wenn weit vor der Stadt ein
Einfamilienhaus oder ein Wochenendhaus gebaut wer-
den soll, weil dort ein glinstiges Grundstuick zu bekom-
men ist oder weil die Gegend landschaftlich reizvoll ist.

Zum Bauen im unbeplanten Innenbereich sowie im
AuRenbereich gibt es oftmals Fragen. Erste Auskiinfte
hierzu gibt die Gemeindeverwaltung vor Ort.

PRAXISBOX @

Wer entscheidet, wo ich mein
Auto parken kann? Wie kann die
Lebensqualitat in meiner Stadt
durch Elektromobilitiat verbes-
sert werden?

Der Bebauungsplan kann auch
Flachen fiir Stellpldtze festsetzen.
Diese Festsetzungen resultieren

2. B. aus den Stellplatzsatzungen
der Kommunen, in denen die Rah-
menbedingungen fiir den ruhen-
den Verkehr geregelt sind. Haufig
verweist der Bebauungsplan aber
auch auf eine bestehende Stell-
platzsatzung. In vielen Stadten und
Gemeinden wird das Fahrrad zu
einem immer wichtigeren Verkehrs-
mittel, sodass auch Flachen fiir
das Abstellen von Fahrradern im
Bebauungsplan festgesetzt werden
konnen bzw. durch Stadte und Ge-
meinden auch Fahrradstellplatzsat-
zungen beschlossen werden. Dabei
gilt: Je besser die Wohnung oder
der Arbeitsplatz an den o6ffentli-
chen Verkehr angebunden sind,
desto eher werden Rad, Bahn oder
Bus genutzt. Steigen auch Sie um!

AuRerdem beschlieRBen Stadte und
Gemeinden zunehmend die Anzahl
der Parkplatze fiir Elektroautos im
offentlichen Raum. Die Landesinitia-
tive »Strom bewegt« koordiniert die
verschiedenen Aktivitaten der Hes-
sischen Landesregierung, um Elek-
tromobilitat in Hessen zu fordern.
Das Fachteam berat Kommunen,
Unternehmen, Biirgerinnen und Biir-
ger auf dem Weg zu mehr Elektro-
mobilitat. Antworten auf Fragen zur
Elektromobilitat!

Py ! strom-bewegt.de
[


http://strom-bewegt.de

Gestaltungssatzung

Unabhangig davon, ob fiir ein Gebiet ein Be-
bauungsplan vorliegt oder es sich um einen
unbeplanten Innenbereich oder AuRenbe-
reich handelt, kann die Gemeinde eine so-
genannte Gestaltungssatzung beschlieRen.
Ziel der Satzung ist in der Regel die Sicherung
oder Aufwertung des Ortsbildes. Gestal-
tungssatzungen konnen auch dazu beitra-
gen, dass die Belange der Denkmalpflege in
historischen Stadt- und Ortskernen beriick-
sichtigt werden.

Die Ermachtigung hierzu bietet die Hessi-
sche Bauordnung. Eine Gestaltungssatzung
ist ein »Ortsgesetz« — wie der Bebauungs-
plan - und fiir alle in dem betreffenden Ge-
biet verbindlich.

Anders als der Bebauungsplan enthalt eine
Gestaltungssatzung lediglich Aussagen zur
auReren Gestaltung von Gebauden, Werbean-
lagen, Einfriedungen etc. Die Gestaltungs-

Warum brauchen wir Denkmalpflege?

INFOBOX @

satzung kann zum Beispiel vorgeben, dass nur
Holzfenster (unter Umstanden mit bestimm-
ten Abmessungen), nur Ziegeldacher in ndher
bestimmten Farben oder an Fassaden von
Geschaften nur bestimmte Arten von Werbe-
schildern zulassig sind.

Gerade diese Vorgaben erfordern von allen
Beteiligten ein hohes MaR an Dialogbereit-
schaft. Vorgegeben werden viele Details, bei
denen sich der oder die Einzelne in ureigens-
ten Entscheidungen bevormundet fiihlen
kann. Die Ziele einer Gestaltungssatzung
lassen sich nur dann erreichen, wenn sie von
einer groBen Mehrheit in den gemeindlichen
Gremien und der Biirgerschaft mitgetragen
werden. Um diese Mitwirkungsbereitschaft
zu wecken, sollte die Erarbeitung solcher
Satzungen von einer entsprechenden
Offentlichkeitsarbeit mit Versammlungen,
Hauswurfsendungen, Broschiiren etc. beglei-
tet werden.

PRAXISBOX

Historische Gebaude pragen das Gesicht unserer Stadte und Gemeinden.
Ohne sie waren die Orte austauschbar. Die Spezialisten der Denkmalpflege
kennen geeignete Methoden und Fordermoglichkeiten zur Erhaltung ein-
zigartiger Bausubstanz. Lassen Sie sich fiir das historische Erbe begeis-
tern und setzen Sie sich fiir die Unverwechselbarkeit lhres Ortes ein!

Kulturdenkmaler pragen unsere Umwelt. Sie sind Wissensspeicher, Ge-
schichtszeugnisse mit Erinnerungswert und identitatsstiftend. Die
Erhaltung und auch die energetische Verbesserung sind meist mit hohen
Herausforderungen und Kosten verbunden. Deshalb gibt es die Denkmal-
pflege. Sie unterstiitzt in der denkmalgerechten Konzeptfindung mit ihrer

Expertise.

'E denkmal.hessen.de

=
i

;5

59


http://www.denkmal.hessen.de
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Forderprogramme
und Initiativen

Manche Aufgaben in Stadten und Ge- Stadtebauforderung
meinden lassen sich nicht allein durch

Mit den Programmen der Stadtebau-

die Anwendung formeller Planungs- férderung unterstiitzen der Bund
instrumente Iasen und das Land Hessen die stadtebau-

liche Entwicklung in den Kommunen.
Die verschiedenen Programme neh-

Das Land Hessen unterstiitzt die Entwick- men Bezug auf spezifische stadte-
lung von Stidten und Gemeinden durch bauliche Herausforderungen.
Gesetzgebung, Landesinitiativen und Was wird gefordert?
Forderprogramme.

Die Programme der Stadtebauférderung
dienen der Beseitigung stadtebaulicher
Missstande und der Sicherung einer zu-
kunftsorientierten Stadt- und Quartiersent-
wicklung. Ziele der Stadtebauférderung sind
insbesondere:

e die Starkung von Innenstadten und
Ortszentren in ihrer stadtebaulichen
Funktion, auch unter Berlicksichtigung
des Denkmalschutzes,

¢ die Herstellung nachhaltiger stadte-
baulicher Strukturen in von erheblichen
stadtebaulichen Funktionsverlusten be-
troffenen Gebieten, wie z. B. Wohnungs-
leerstand oder Brachflachen in Innen-
stadten, insbesondere von Industrie-,
Konversions- und Bahnflachen,

e Stddtebauliche MaRnahmen zur Behe-
bung sozialer Missstande.

Hierflr werden baulich-investive Malk-
nahmen und deren Vorbereitung gefordert.
Beispiele hierfur sind die Aufwertung

von StraRen, Platzen und Griinflachen,

die Schaffung oder Modernisierung von
Gemeinbedarfseinrichtungen wie Kinder-
garten, Birgerhduser, Stadtteilzentren
oder dhnliches sowie die Zwischennutzung
leerstehender oder die Erhaltung denkmal-
geschitzter Bausubstanz.



Wer kann an den Programmen
teilnehmen?

Stadte und Gemeinden koénnen sich auf
Programmausschreibungen beim Hessi-
schen Ministerium fiir Wirtschaft, Energie,
Verkehr, Wohnen und landlichen Raum um
eine Aufnahme in ein Stadtebauférde-
rungsprogramm bewerben. Die Teilnahme
an den Programmen ist jedoch aufgrund
begrenzter finanzieller Mittel beschrankt.
Eine Neuaufnahme ist erst dann moglich,
wenn bisher geférderte Kommunen nach
Ablauf des Forderzeitraums aus dem jewei-
ligen Programm ausscheiden. Die Forder-
standorte werden in der Regel iber einen
Zeitraum von zehn Jahren unterstiitzt. Die
kommunalen Verwaltungen geben Auskunft
dariiber, an welchen Forderprogrammen die
Gemeinde gegebenenfalls teilnimmt.

Wie wird finanziert?

An der Finanzierung der Stadtebauforde-
rung beteiligen sich Bund, Lander und Ge-
meinden grundsatzlich zu je einem Drittel.

Um speziell Investitionen privater Eigen-
timerinnen und Eigentlimer anzuregen,
kénnen Kommunen im Rahmen der Stadte-
bauférderungsprogramme finanzielle An-
reize fir kleinere private Einzelmanahmen
gewahren. Hierflir miissen die Kommunen
Richtlinien aufsetzen, um den Einsatz der
Forderung fiir private Vorhaben zu regeln.

Stadtebauforderung:
mitplanen - mitreden - mitmachen

Die Programme der Stadtebauférderung
bieten viel Raum fiir die Beteiligung der
Offentlichkeit. Grundlage der Férderung
ist das mit den Birrgerinnen und Biirgern,

stadtischen Akteurinnen und Akteuren
sowie der Verwaltung entwickelte integrier-
te Stadtebauliche Entwicklungskonzept.
Auch bei den daraus abgeleiteten MaRk-
nahmen wie der Planung und Umsetzung
offentlicher Griinflachen, Spielplatze oder
Treffpunkte informiert die Kommune tiber
aktuelle Entwicklungen und ladt die Blirge-
rinnen und Biirger im Rahmen von Informa-
tions- und Beteiligungsveranstaltungen ein,
eigene Ideen und Anregungen einzubringen.
Auch werden weitere Informationsmedien
wie Internetauftritte, Broschiiren oder
Stadtteilzeitungen erstellt, die (iber die
Programme und deren Umsetzung vor Ort
sowie Uber die Beteiligungsmoglichkeiten
informieren. Einige Stadte und Gemeinden
setzen Online-Beteiligungsformate erfolg-
reich ein. Diese haben den Vorteil, dass sie
ein breiteres Bevolkerungsspektrum als
Prasenzformate erreichen kdnnen.

Eine intensive Einbindung der drtlichen
Akteurinnen und Akteure wird durch die
Einrichtung sogenannter »Lokaler Partner-
schaften« etabliert. Eine »Lokale Partner-
schaft« kann sich zusammensetzen aus
Birgerinnen und Biirgern, Vertretenden der
Wirtschaft, Verwaltung, Vereinen, Schulen,
Kirchen, sozialen Einrichtungen und weite-
ren lokalen Gruppen. Durch eine intensive
Einbindung und Vernetzung sollen unter-
schiedliche Interessen koordiniert, Eigen-
initiative geweckt und unterstiitzt sowie die
lokalen Ressourcen gebiindelt werden.

Zuwendungen aus

den Programmen der
Stadtebauforderung
erhalten ausschlieRlich
Stadte und Gemeinden.
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Sie kénnen die Fordermittel grundsatzlich
auch an Private wie etwa Hauseigentiime-
rinnen und -eigentlimer weitergeben oder
an soziale Trager, wenn deren Vorhaben
gemeinwohlorientiert ist. Diese Fordermittel
konnen dann zum Beispiel fiir Gebaudemo-
dernisierungen oder die soziale Infrastruktur
eingesetzt werden.

Welche Programme der Stiadte-
bauforderung gibt es?

Zu den Instrumenten der Stadtentwicklung
und -erneuerung zahlen die Bund-Lander-
Stadtebauférderungsprogramme:

e Sozialer Zusammenhalt

¢ Wachstum und nachhaltige
Erneuerung

e Lebendige Zentren

Die groben Spielregeln fiir die Anwendung
der Stadtebauférderungsprogramme gibt
eine Verwaltungsvereinbarung zwischen
Bund und Landern vor. Diese Verwaltungs-
vereinbarung wird jahrlich neu abgestimmt.
Das Land Hessen spezifiziert die fiir die
Forderprogramme giltigen Bestimmungen
in der Richtlinie des Landes Hessen zur
Forderung der Nachhaltigen Stadtentwick-
lung (RILiSE).

In Hessen werden die drei Programme der
Stadtebauférderung erganzt durch das
Hessische Klimakontingent, das vorbild-
liche und kreative Klimaschutz- sowie
Klimaanpassungsmalknahmen innerhalb der
Fordergebiete prioritar unterstitzt.
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Hessisches Ministerium
fur Wirtschaft, Energie,
Verkehr, Wohnen und land-
lichen Raum

Referat VIl 6 — Stadtebau und
Stadtebaufdrderung

Tel. 0611 / 815-0
info@wirtschaft.hessen.de

[w] wirtschaft.hessen.de

Weitere Informationen

[Eff#FE nachhaltige-

S
F stadtentwicklung-

_a_.'.:
e

Forderlotse des Landes
Hessen

Der Forderlotse des Landes Hessen
kennt zustandige Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner.

Er fungiert als Wegweiser fiir
Kommunen und Privatpersonen im
komplexen Thema der Forderung.
Tel. 0611 /95017-0
foerderlotse@innen.hessen.de

L

[EE%[E innen.hessen.de

INFOBOX @

Tag der Stadtebauforderung —
mitplanen - mitreden — mitmachen

ZIEL: Stadte und Gemeinden informieren an
diesem Tag liber ihre Projekte, Planungen und
Erfolge der Stadtebauforderung

Die Stadtebauforderung ist eines der wich-
tigsten Instrumente der Stadtentwicklung. Der
Tag der Stadtebauforderung findet jahrlich
deutschlandweit statt. Er ist eine gemeinsame
Initiative von Bund, Landern, Deutschem Stadte-
tag und Deutschem Stadte- und Gemeinde-
bund. Am Tag der Stadtebaufoérderung werden
die vielfiltigen Moéglichkeiten der Beteiligung
von Biirgerinnen und Biirgern in einem bundes-
weiten Format vermittelt, die Leistungen und
Erfolge der Stadtebauforderung der Offent-
lichkeit vorgestellt und das Engagement der
Kommunen, ihrer Partnerinnen und Partner in
der Stadtentwicklung sowie ihrer Bewohnerin-
nen und Bewohner gewiirdigt.

Stadte und Gemeinden laden dazu ein, an der
Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mit-

zuwirken.

iE bmwsb.bund.de



https://www.bmwsb.bund.de/DE/stadtentwicklung/foerderprogramme-stadtentwicklung/staedtebaufoerderung/tag-der-staedtebaufoerderung/tag-der-staedtebaufoerderung-artikel.html#:~:text=Der%20Tag%20der%20Städtebauförderung%20bietet%20den%20Städten%20und,Bürgern%20Gelegenheit%20zu%20einer%20aktiven%20Beteiligung%20zu%20geben.
http://wirtschaft.hessen.de
https://www.nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de
https://www.nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de
https://www.nachhaltige-stadtentwicklung-hessen.de
https://innen.hessen.de/Kommunales/Foerderlotse
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SOZIALER ZUSAMMENHALT
STADTEBAUFGRDERUNG HESSEN
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Forderprogramm
Sozialer Zusammenhalt

Ziel: Beseitigung von stadtebau-
lichen Missstanden, Starkung des
sozialen Zusammenhalts und Integ-
ration aller Bevolkerungsgruppen

Schwerpunkt des Programms ist es, die
Wohn- und Lebensqualitdt sowie die
Nutzungsvielfalt in benachteiligten Orts-
teilen und Stadtquartieren zu erhéhen,

die Integration aller Bevolkerungsgruppen
zu unterstiitzen und den Zusammenhalt

in der Nachbarschaft zu stérken. Dies soll
durch die Gestaltung des 6ffentlichen
Raumes, den Ausbau der sozialen Infra-
struktur, die Aktivierung blrgerschaftlichen
Engagements und die Intensivierung von
Vernetzung und Kooperation anhand der
Entwicklung integrierter Handlungsansatze
ermoglicht werden. Ein Schwerpunkt des
Programmes ist die Implementierung eines
Quartiersmanagements mit dem Ziel der
Verstetigung entsprechender Strukturen.

2024 hat sich das »Zukunftsbiindnis fir
sozialen Zusammenhalt in Hessen« gegriin-
det. Das Zukunftsbindnis wird in den kom-
menden Jahren aktiv bei der Weiterentwick-
lung des Stadtebauforderungsprogramms
»Sozialer Zusammenhalt« mitwirken und die
Debatte im Bereich der sozialen Quartiers-
entwicklung malgeblich mitgestalten.

MaRnahmen: Schwerpunkt ist die Um-
setzung von baulich-investiven MaRnahmen
wie Stadtteil- und Nachbarschaftszentren,
Kinder- und Familienzentren Kitas oder Bil-
dungshausern. Weitere Manahmen kdnnen
z. B. der Bau von Kinder- und Jugendbau-
ernhofen oder neu anzulegende Mietergar-
ten sein.

WACHSTUM UND >
NACHHALTIGE ERNEUERUNG
STADTEBAUFGRDERUNG HESSEN

Forderprogramm
Wachstum und nachhaltige
Erneuerung

Ziel: Anpassung von Stadtgebieten
an veranderte Bevolkerungs- und
Wirtschaftsstrukturen und an die
Anforderungen des Klimawandels

Die Bevolkerungs- und Wirtschaftsstruktur
in Hessen ist im Wandel. Die Bevolkerung
wird alter und durch Zuwanderung vielfal-
tiger. Das Forderprogramm unterstiitzt die
Stadte und Gemeinden bei der Bewaltigung
des wirtschaftlichen und demografischen
Wandels in Gebieten, die von erheblichen
stadtebaulichen Funktionsverlusten und
Strukturveranderungen betroffen sind. In
Zeiten des Klimawandels spielt zudem eine
qualitativ hochwertige griine und blaue In-
frastruktur eine zunehmend wichtige Rolle.
Die hessischen Stddte und Gemeinden sol-
len mit lebenswerten Quartieren zukunfts-
orientiert und nachhaltig wachsen.

MaRnahmen: Errichtung und Auf-
wertung von Frei- und Wasserflachen,
Begriinung und Qualifizierung von StraRen,
Pldtzen, Parks und Garten, Revitalisierung
von Brachflachen, Sanierung und Umnut-
zung von Gebduden wie z. B. Gemeinbe-
darfseinrichtungen, energieeffiziente und
klimaschiitzende Malknahmen.
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Forderprogramm
Lebendige Zentren

Ziel: Erhalt und Entwicklung von
lebendigen und identitatsstiften-
den Orts- und Stadtteilzentren

Durch den gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wandel stehen vielerorts
Stadt- und Ortsteilzentren vor grolden
Herausforderungen. Besonders das ver-
anderte Kaufverhalten pragt die Zentren
durch Funktionsverluste und Gebaude-
leerstdande, die jedoch auch neue Raum-
und Flachenpotenziale bieten. Damit die
Innenstadte kiinftig Orte der Begegnung,
des Austauschs und der Identifikation fiir
alle Menschen bleiben kdnnen, sollen die
Zentren lebendig und unverwechselbar
sein. In Anbetracht des Klimawandels sollen
sie Orte werden, an denen sich Menschen
im Schatten von Baumen oder an Gestal-
tungselementen mit kiihlendem Wasser
gern aufhalten und wohl fiihlen.

MaRnahmen: Starkung der Funktions-
und Angebotsvielfalt, Gestaltung von

Griin- und Freiflachen zur Verbesserung
der Aufenthaltsqualitat, Sanierung von er-
haltenswerten Gebauden und historischen
Ensembles, Unterstiitzung stadtvertragli-
cher Mobilitat, energieeffiziente und klima-
schiitzende Maknahmen, Qualifizierung und
barrierefreie Entwicklung des bestehenden
Wohnraums sowie Unterstlitzung des priva-
ten Engagements.
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Landesinitiativen und Wettbewerbe

Neben den Programmen der Stadtebauforderung hat das Land Hessen
weitere Initiativen und Wettbewerbe flir die nachhaltige Stadtentwick-
lung ins Leben gerufen. Diese dienen insbesondere dazu, die Blirgerinnen
und Birger in die Entwicklung ihrer Stadte und Gemeinden einzubezie-
hen und zum Mitmachen anzuregen. Sie sind Impulsgeber fir biirger-
schaftliche Aktivitaten zur Starkung von Gemeinden und Stadten.

Durch gemeinsames Handeln und die eigen-
verantwortliche Mitgestaltung unserer
Heimatorte kann auf Dauer eine hohe
Lebensqualitat gesichert und die lokale
Identitat gestarkt werden.

Die Initiativen und Wettbewerbe sollen alle
Menschen anregen, die Eigenarten beson-
derer Orte in ihrer Kommune zu erhalten,

zu pflegen und weiterzuentwickeln, sodass
diese langfristig lebens- und liebenswert
bleiben. Das Engagement fiir den eigenen
Ort soll dabei auch an die kommenden Ge-
nerationen weitergegeben werden, um einen
nachhaltigen Effekt zu erzielen. Zu diesem
Zweck werden alle Bevolkerungsgruppen
eingebunden. Die besten Ideen werden aus-
gezeichnet und bekannt gemacht, um weite-
ren Orten Anregungen und Orientierung fir
die eigene Entwicklung zu geben.

Initiativen und Wettbewerbe der Hessischen
Landesregierung im Rahmen einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung sind zum Beispiel:

¢ die Landesinitiative
*+Baukultur in Hessen

E E baukultur-hessen.de

m:

o der Landeswettbewerb
Ab in die Mitte!

E. E abindiemitte-hessen.de
. 2

ol


https://www.abindiemitte-hessen.de/
https://www.baukultur-hessen.de/
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Landesinitiative
+Baukultur in Hessen

Ziel: Gestaltungschancen fiir mehr Lebensqualitit

Der Begriff Baukultur ist umfassend und geht {iber Architektur weit hinaus. Es
geht um ein breites Verstandnis aller an Planung und Bau Beteiligten zur Ge-
staltung von Lebensraumen in Stadten und Gemeinden. Er gilt als Synonym fiir
die Qualitat des Planens und Bauens. Es geht darum, an den richtigen Stellen
Bauwerke angemessen zu gestalten: ortsangepasst, zeitgendssisch, den Be-
stand respektierend, nachhaltig, mit hoher Funktionalitat und Aufenthaltsquali-
tat fur die Nutzerinnen und Nutzer.

Die Landesinitiative TBaukultur in Hessen mochte dazu beitragen, dass diese
Gestaltungschancen vor allem von Kommunen stérker genutzt werden. Und dies
nicht nur im Sinne des Stadtbildes, sondern auch fiir den sozialen Zusammen-
halt und die Lebensqualitat vor Ort.

Beispielgebende Projekte zu wechselnden Themen werden regelmaRig im
Rahmen des Landespreises Baukultur ausgezeichnet und mit einer Plakette ge-
ehrt. Veranstaltungen und Publikationen sowie Projektbegehungen dienen dem
Erfahrungsaustausch und der Prasentation guter Beispiele.

Landeswettbewerb
ADb in die Mitte!

Ziel: Starkung von Innenstadten, Ortskernen und Stadtteilzentren

Der Landeswettbewerb ist eine Gemeinschaftsaktion des Hessischen
Wirtschaftsministeriums mit Partnerinnen und Partnern aus Kommunen,
Wirtschaft, Handel, Handwerk und Medien.

Seit vielen Jahren tragt der Landeswettbewerb bereits dazu bei, Hessens
Innenstadte und Ortskerne zu beleben. In jedem Jahr steht ein thematischer
Schwerpunkt im Kern des Wettbewerbs, der kreative Ideen anregt, Netzwerke
und offentlich-private Kooperationen starkt sowie nachahmenswerte Aktionen
zur Belebung der Innenstddte und Ortskerne initiiert. So werden neue Impulse
fir die Stadtentwicklung gesetzt und das Augenmerk der Offentlichkeit auf die
Attraktivitdt der Zentren gelenkt.

Alle Stadte, Gemeinden und private Initiativen (z. B. Werbegemeinschaften,
Vereine oder sonstige Birgergruppen) des Landes Hessen kénnen sich am
Wettbewerb beteiligen. Voraussetzung fiir die Teilnahme von privaten Initiativen
ist, dass sie schriftlich eine enge Kooperation mit der Kommune nachweisen.
Auch interkommunale Bewerbungen sind moglich.



INFOBOX

Dorfmoderation

Die Dorfmoderation ist ein ergdnzendes
Forderprogramm fiir die Kommunen im land-
lichen Raum, die nicht Forderschwerpunkt
der Dorfentwicklung sind. Gefordert werden
Ausgaben flir Moderations- und Beratungs-
dienstleistungen sowie die Erstellung von
kommunalen Entwicklungskonzepten zu
allen Themen, die die Zukunftsfahigkeit der
Kommune betreffen. Das Forderprogramm
gibt den Kommunen so die Moglichkeit,

die verschiedenen Bereiche des dorflichen
Lebens gezielt in Hinblick auf mogliche
Verbesserungen unter die Lupe zu nehmen.
Besonders wichtig ist hierbei der Blick der
Biirgerinnen und Biirger auf ihr Dorf und auf
die vorhandenen Entwicklungschancen. Ge-
meinsam mit ihnen sollen ortsspezifische
Probleme erkannt und zukunftsorientierte
Losungen entwickelt werden.

[w]% ‘|E landwirtschaft.hessen.de
] 1


https://landwirtschaft.hessen.de/heimat/dorfentwicklung

Dorfentwicklung

Ziel: Dorfer als attraktiven und lebens-
werten Lebensraum in allen Lebensbereichen
gestalten.

Funktionell intakte Ortskerne, der Erhalt und die
Umnutzung historischer Bausubstanz, das Angebot
moderner Wohnformen im Ort, eine gute wirtschaftliche
Entwicklung, starkes Ehrenamt sowie ein gutes soziales
und kulturelles Angebot sind Themen der Dorfentwick-
lung, welche intensiv mit den Birgerinnen und Biirgern
weiterentwickelt werden.

Voraussetzung fiir die Teilnahme an der Dorfentwick-
lung ist die Aufnahme der Kommune als Forderschwer-
punkt. Die Kommune bewirbt sich mit einem kom-
munalen Entwicklungskonzept. Dieses kann (ber die
Dorfmoderation geférdert werden und stellt die Grund-
lage flir die Umsetzung des Forderprogramms und der
Forderung der einzelnen Vorhaben dar. Die Beratung
und Antragstellung erfolgt bei der jeweils zustandigen
Landkreisverwaltung.

Gefordert werden

¢ Umnutzung, Sanierung und Neubau im Ortskern,

e Schaffung von Wohnraum,

e Projekte der Basisinfrastruktur, Daseinsvorsorge
und Grundversorgung,
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¢ stddtebaulich vertraglicher Riickbau,
e Planungen und Dienstleistungen sowie
¢ |okale Kleinvorhaben.

Fur stadtebauliche Problembereiche mit deutlichen
strukturellen Mangeln stehen mit den »Strategischen
Sanierungsbereichen« zusatzliche Férdermoglich-
keiten und hohere Fordersatze fiir Kommunen und
Private zur Verfiigung. Die Anerkennung der Kommune
als Forderschwerpunkt erfolgt fir eine Laufzeit von
sechseinhalb Jahren.

Hessisches Ministerium fiir Landwirtschaft
und Umwelt, Weinbau,

Forsten, Jagd und Heimat

Referat IX 1 — Dorf- und Regionalentwicklung,
Geoschutz und Regionale Vermarktung

Tel. 0611 / 815-0

Wettbewerb
»Unser Dorf hat Zukunft«

Ziel: Sicherung und Starkung des Lebensraumes Dorf

Mit dem hessischen Wettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« werden besonderes
Engagement und aulergewdhnliche Beitrage zur zukunftsfahigen Entwicklung
der hessischen Dorfer herausgestellt. Der Dorfwettbewerb lebt vom gemein-
samen Handeln und vom gemeinsamen Erfolg. Orte mit dorflichem Charakter
werden angesprochen, ihren Lebensraum eigenverantwortlich mitzugestalten
und damit eine hohe Lebensqualitat auf Dauer zu sichern. Der Wettbewerb
geht dabei von der Unverwechselbarkeit eines jeden Ortes aus. Grundlage der
Bewertung der Wettbewerbsbeitrage ist eine moglichst ganzheitliche Betrach-
tung des Lebensraums Dorf. Im Fokus steht insbesondere das ehrenamtliche
Engagement der Menschen im Dorf.

Der Wettbewerb wird alle drei Jahre ausgelobt und findet auf Regional-, Landes-
und Bundesebene statt. Wenden Sie sich an lhre Landkreisverwaltung! Diese infor-
miert (iber die Rahmenbedingungen zur Auslobung und berat interessierte Orte.



https://landwirtschaft.hessen.de/
https://landwirtschaft.hessen.de/heimat/unser-dorf-hat-zukunft
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Wie funktioniert meine Gemeinde?
Aufbau und Gremien der Gemeinde

Die Gemeinde ist die Stufe im Gesamtaufbau des
offentlichen Lebens, die der Biirgerschaft am nachsten
steht. Sie fordert das Wohl ihrer Einwohnerinnen und
Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre von der
Biirgerschaft gewahlten Organe. Die Gemeinden haben
das Recht, ihre eigenen Angelegenheiten selbst zu
ordnen. Ein wichtiger Bereich der Selbstverwaltung der
Gemeinden ist die stadtebauliche Planung. Es lohnt sich
daher, im Zusammenhang mit Planungsfragen zumindest
ein Grundverstandnis von Aufbau und Funktionsweise
der Gemeinde zu haben. Umso leichter fallt es, sich bei
Fragen oder Beschwerden gleich an die richtige Stelle zu
wenden.

Die Hessische Gemeindeordnung kennt zwei Organe,
die von Biirgerinnen und Birgern bzw. von Gemeinde-
vertreterinnen und -vertretern gewahlt werden:

¢ Die Gemeindevertretung — in Stadten die Stadtver-
ordnetenversammlung — wird als Parlament direkt
von den Biirgerinnen und Burgern gewahlt.

e Der Gemeindevorstand — in Stadten der Magistrat —
besteht aus der Blirgermeisterin oder dem Biirger-
meister (in groRen Stadten der Oberbirgermeisterin
oder dem Oberbirgermeister) sowie den Beigeord-
neten. Burgermeisterin oder Blirgermeister werden
direkt von der Birgerschaft gewahlt, die Beigeordne-
ten von der Gemeindevertretung.

Erganzend konnen die Gemeinden Ortsbeirate ein-
richten. Diese werden ebenfalls von der Biirgerschaft
gewahlt. Der Ortsbeirat wahlt aus seiner Mitte eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden - die sogenannte
Ortsvorsteherin oder den sogenannten Ortsvorste-
her — und einen oder mehrere Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter.

Was macht die Gemeindevertretung?

Die Gemeindevertretung trifft alle wichtigen Entschei-
dungen und iiberwacht die gesamte Verwaltung der
Gemeinde. Zu den wesentlichen Aufgaben gehdren u. a.
der Erlass von Satzungen und die Vorgabe fiir Richtli-
nien fir die Verwaltungsfiihrung. Zur Vorbereitung von
Beschliissen werden aus Mitgliedern der Gemeinde-
vertretung Ausschiisse gebildet. Fiir Planungsfragen
zustandige Ausschiisse kénnen (je nach Gemeinde-
grole) sein:

e Bauausschuss,
¢ Planungsausschuss,
¢ Stadtentwicklungsausschuss.

mitplanen - mitreden - mitmachen

Eine sinnvolle Moglichkeit, sich mit Fragen und An-
regungen zu Belangen der Planung an die politische
Vertretung zu wenden, ist der Weg (iber eine Partei

oder Uiber die Gemeindevertretung.

Unmittelbare Informationsmaglichkeiten bestehen,
weil die Sitzungen der Gemeindevertretung und der
Ausschisse in der Regel 6ffentlich sind. Die Ausschiis-
se kénnen auch Vertreterinnen und Vertreter derje-
nigen Bevolkerungsgruppen, die von Entscheidungen
vorwiegend betroffen werden, zu den Beratungen
einladen.

Zusitzliche Informationsmaoglichkeiten bieten die Biir-
gerversammlungen, die von der oder dem Vorsitzenden
der Gemeindevertretung einberufen und geleitet wer-
den. Eine Birgerversammlung soll mindestens einmal
im Jahr abgehalten werden.



Aufgaben des Gemeinde-
vorstands

Der Gemeindevorstand ist die »Verwaltungs-
behérde« der Gemeinde. Er besorgt die
laufende Verwaltung der Gemeinde, bereitet
die Beschliisse der Gemeindevertretung vor
und fuhrt diese aus. AuRerdem stellt er die
zur Erfiillung dieser Aufgaben bendétigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und be-
dient sich dieser bei der Erledigung.

Die Sitzungen des Gemeindevorstandes
sind in der Regel nicht 6ffentlich. Unge-
achtet dessen hat der Gemeindevorstand
die Biirgerschaft in geeigneter Weise (iber
wichtige Fragen der Gemeindeverwaltung
zu unterrichten. Er hat das Interesse der
Birgerinnen und Blirger an der Selbstver-
waltung zu pflegen.

Die Zahl der Beigeordneten hangt im All-
gemeinen von der GemeindegréRe ab. In
groReren Stadten gibt es Beigeordnete,
die speziell fir den Bereich der Planung
oder die Stadtentwicklung zustandig sind.
In kleineren Stadten kann es sein, dass die
Biirgermeisterin oder der Blirgermeister
diese Aufgabe selbst (ibernimmt. Die fiir
Bau- und Planungsfragen (iberwiegend
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zustandige Bauverwaltung kann je nach
GemeindegroRe weiter untergliedert sein,
zum Beispiel in:

e Stadtplanungsamt,

e Bauordnungsamt,

e Hochbauamt,

e Garten- und Friedhofsamt.

Ortsbeirat

Der Ortsbeirat ist in allen wichtigen An-
gelegenheiten, die den Ort bzw. Stadtbezirk
betreffen, zu horen. Die Hessische Gemein-
deordnung unterstiitzt damit die Selbstver-
waltung der Orts- bzw. Stadtbezirke.

Ebenso kann die Stadt AuRenstellen der
Verwaltung einrichten, um die Nahe zur Biir-
gerschaft zu starken. Durch die Teilnahme an
den Sitzungen der Ortsbeirate kdnnen sich
die Blirgerinnen und Biirger (iber aktuelle
Probleme und Planungen im Stadtteil infor-
mieren und ihre Forderungen hier direkt ein-
bringen. Die Sitzungstermine der Ortsbeirate
werden in der Tagespresse veroffentlicht.

'|E| innen.hessen.de
vy

Die Biirgerinnen und Biirger der der
Gemeinde wahlen die Mitglieder der

Die Gemeindevertretung wahlt eine Vorsitzende -EI
bzw. einen Vorsitzenden, die bzw. der in Stadten E
Stadt _in wird. é
Auch dieses Amt ist ein Ehrenamt. Je gréRer die 5
Gemeinde ist, desto groRer ist allerdings die Zahl g

iven Verpflich in diesem %
Amt. Die tretung wahlt §
den Gemeindevorstand. =

A

Gemeindevertretung. Diese bilden
Fraktionen aus mindestens zwei Mit-
gliedern (bei Gemeindevertretungen
bis zu einer GroRe von 23 Mitgliedern
kann eine Fraktion auch aus einer
Person bestehen).

Fraktionen sind Zusammenschliisse
von Mitgliedern der Gemeindevertre-
tung, die gemeinsame Ziele umsetzen
und die Beschliisse der Gemeindever-
tretung vorbereiten. In der Regel sind
dies Vertreterinnen und Vertreter, die
einer Partei oder Wahlergruppe zuzu-
ordnen sind.

<O
gl
T

Die Verwaltung erfillt Dienstleistungen fir die
Birgerinnen und Biirger und setzt Beschlisse der
Gemeindevertretung um.

Gemeindevorstand/
Magistrat

0 ¥

Wo sind Planungen
geregelt?

Gesetze und
Verordnungen

Raumordnungsgesetz
(ROG) / Hessisches
Landesplanungsgesetz
(HLPG)

Baugesetzbuch (BauGB)

Baunutzungsverordnung
(BauNVO)

Planzeichenverordnung
(PlanzV)

Gesetz fiir die Warme-
planung und zur
Dekarbonisierung der
wWarmenetze (WPG)

Hessische Bauordnung
(HBO)

Hessische Gemeinde-
ordnung (HGO)

Hessisches Energiegesetz
(HEG)

Ortssatzung

EEJ'—EE rv.hessenrecht.hessen.de
uf
3

E{iﬁ%@ gesetze-im-internet.de

;
#h

Textquelle Friedrich-
Ebert-Stiftung (2014):
,Kommunalpolitik ver-
stehen*


https://innen.hessen.de/kommunales/kommunen/gemeinden-und-landkreise
http://innen.hessen.de  
http://innen.hessen.de  
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de
https://www.gesetze-im-internet.de/
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Stichwortverzeichnis

A Ab in die Mitte! 64, 65
Abwagungsgebot 26
Anpassungsgebot 8,31
Anregungen 18, 23, 39, 61, 64, 68
Art der baulichen Nutzung 46, 48,50, 51, 54
Artenvielfalt 47
Aufstellungsbeschluss 38,41
Ausgleich von Eingriffen 37
Auslegung 18, 39, 41
Auslegungsbeschluss 39
Ausnahmen 5595V
Ausschlusswirkung 39
Ausschiisse 40, 68
AuRenbereich 26, 32, 33,56, 57, 58, 59
Bauflachen 31,32,48,50,51, 56
Baugebiet 11, 33,42, 47, 48, 49, 50, 51,

52,53, 55, 56

Baugebietstyp 48, 49
Baugesetzbuch 8,9,12,23, 26,27, 30, 31,
33,36,37,38,41,42,43,57,69

Baukreuz 46,47, 48,52,53,54
Baukultur 26, 64, 65
Bauleitplanung 9,13, 23, 26, 27,32, 39,41, 42,
44,47,48

Bauleitplanverfahren 39, 40,41, 43
Bauliche Nutzung 19
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 8, 46,
48, 49,52, 53, 54, 55, 56, 69

Bauplanungsvertrag 42
Baurealisierungsvertrag 43
Bauweise 33, 46, 48, 54,55, 56

Bebauungsplan/ B-Plan 8,9,12,13,22, 23, 26,
31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,43,44,45, 46, 47,
48, 49,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Befreiungen 515, 57/
Begriindung 27,32,33, 39, 40, 44
Behordenbeteiligung 17,27,33, 44
Beiplane 47
Bekanntmachung 12, 36, 38,40
Besonderes Wohngebiet (WB) 50
Bestandsschutz 36, 58
Biindelung 11
Biirgerentscheid 12
Bundesraumordnung 7

Biirgerbeteiligung / Beteiligung 10, 11, 12,13,

18, 23, 25, 38, 39, 40, 41, 43, 61, 62
Dachform 33,46, 48, 54
Dachneigung 54

Denkmalschutz 19, 26, 47, 60
Digitale Mitwirkungsmaoglichkeit 12,25,38
Digitales Potenzialflachenkataster 57
Dorfentwicklung 66, 67
Dorfgebiete (MD) 51,52
Dorfmoderation 66, 67
Durchfiihrungsvertrag 44
Elektromobilitat 58
Eingriffe 4,10,37,43,44
Entschadigungsanspriiche 36
Entwicklungsgebot 88
Fachplanungen 7,10,13
Fahrradstellplatzsatzung 58
Festsetzungen 8, 32, 33, 36, 44, 45, 46, 47, 48,

49,52, 54, 55, 56, 58
Flachennutzungsplan / FNP 8,9,12,13,15, 22,
23,26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 46, 48, 57

frithzeitige Beteiligung 38, 39,41
Folgelasten- oder Folgekostenvertrag 43
formelle Beteiligung /

formliche Beteiligung 12,18, 22,39
Gegenstromprinzip 8
Geltungsbereich 32,33,34,37,47,57
Geltungsdauer 27

Gemeindevertretung 12,13, 23,27, 33, 38, 39,
40,41, 44, 68, 69

Gemeindeverwaltung 22,58, 69
Gemeindevorstand 68, 69
Genehmigung von Baugesuchen 41
Gesamtplanung 7,10
Geschossflachenzahl / GFZ 34,48,52,53,54
Gestaltungssatzung 59

Gewerbegebiete / Gewerbliche Bauflachen ......11,
12,22, 26, 33, 50, 52, 55

Grundflachenzahl / GRZ 34,48, 52,53, 54

Grundziige der Planung 55
Hessische Bauordnung 8,9, 33, 49, 54, 59, 69
Hessisches Energiegesetz (HEG) 69
Hessische Gemeindeordnung 12,68, 69
Industriegebiet (Gl) 50, 52, 53
informelle Beteiligung 12,13,18, 22,23
Innenentwicklung 57
integrierte Entwicklung 11
Integriertes stadtebauliches
Entwicklungskonzept (ISEK) 23
interkommunale Kooperation/

Zusammenarbeit 22,30
interkommunales Abstimmungsgebot 39



Kennzeichnungen 32,33
Kerngebiete (MK) 51,52, 53
Kleinsiedlungsgebiet (WS) 50, 52
Klimaschutz 4,6, 11, 16, 18, 30, 56, 61, 63
Klimaschutzplan Hessen 11
Klimawandel 11,57,63
Konzeptvergabe 43

Landesplanung /
Landesentwicklungsplan (LEP) 8,9, 13,15,17,

18,19,31
Lebendige Zentren 23,61,63
Legende 46
Leitvorstellung 8, 14,17
Lokale Partnerschaft 61
MaR der baulichen Nutzung 32,52,53,56
Mischgebiet (MI) 51,52
Mitwirkung 4,11, 12,23, 25,59

Nachhaltigkeit / nachhaltige Entwicklung 6,7,
9,11, 14, 26,61, 64

nachrichtliche Ubernahmen 32,33
Neubaugebiete 33
Neuordnung der Grundstiicke 36,42
Normenkontrolle / Normenkontrollklage ... 18, 36
Nutzungsinteresse 11
Nutzungskreuz 46,47, 48, 49,52, 53, 54
offene Bauweise 54,55
Offenlegungsbeschluss 39
Offentlich-private Partnerschaft 42
Okokonto 37
Ortsbeirat 12, 40, 68, 69
Ortsgesetz 36, 44,59
Ortssatzung 69
ortsiibliche Bekanntmachung 12, 36, 38, 40
Planfeststellungsbeschluss 10
Planfeststellungsverfahren 10,13, 32
Planungsebene 7,8,31
Planungshoheit der Gemeinden 22
Planungsprozess 4,11,13,19
Planungsregion 8,9 15,18
Planungstrager 11
Planungsverband / -verbande 8,15,27,30,31
Planungsverwirklichungsvertrag 43
Planzeichen / -verordnung 46,69
privilegierte Vorhaben 57,58
Raumordnung /-sgesetz (ROG) ..... 8,14, 15,17, 69
regionale Flachennutzungsplan 8,9, 30
Regionalplan/-plane/ -planung 7,8,9,13,

15,17, 18, 19, 20, 21, 30, 31

Regionalverband 15, 27,30, 31
reines Wohngebiet (WR) 33,46, 52,55
Sanierungsgebiet 40
Sanierung/ SanierungsmaRnahme 40, 63, 67
Sanierungssatzung 40
Satzung 19, 33, 36, 40, 41, 44, 56, 58, 59, 68, 69
Satzungsbeschluss 41
Sicherung der Bauleitplanung 41
Sondergebiete, Sonderbauflachen (SO) .48, 51, 52
sonstige Vorhaben 57,58
Sozialer Zusammenhalt 23,61, 63
Stadtebauliche SanierungsmaRnahme 40
Stadtebaulicher Vertrag 42,43
Stadtebauforderung 23,60,61, 62,63, 64
Stadtverordnetenversammlung 27,68, 69
Stellplatzsatzung 58
Triger 6ffentlicher Belang (TOB) ....... 13, 18, 19, 38,
39,40, 41

Umlegung 36, 42
unbeplanter Innenbereich 56, 57, 58, 59
Urbanes Gebiet (MU) 51
Veranderungssperre 41
Verbandsklagerecht 10
Vermerke 32
Verfassungsbeschwerde 36
Vertrage 42,43, 44
vorbereitende Bauleitplanung 9, 26, 27
vorbereitende Untersuchung 40
Vorentwurf 38
Vorgartensatzung B8
vorhabenbezogener Bebauungsplan 42,44, 45
Vorhabentrager 43,44
Vorhaben- und ErschlieBungsplan 44
Vorkaufsrecht 41
Wachstum und Nachhaltige Erneuerung 23,
61,63

Wasserversorgung 11
Warmeplanung 11,12,69
Wettbewerbe 25
Windenergie / -anlage 18,21, 44,57

Wohngebiet / Wohnbauflache 42,48, 49,50, 53

Zeichenerklarung 46, 47
Zielabweichungsverfahren 19
Zukunft Innenstadt 23
Zulassigkeit von Vorhaben 32,33, 44,48,56,57
Zuriickstellung von Baugesuchen 41
Zweckverband 27,30, 31

Zwischennutzung 60
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Das Hessische Ministerium flir Wirtschaft,
Energie, Verkehr, Wohnen und landlichen
Raum und die HA Hessen Agentur GmbH
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fir diese Veroffentlichung beigetragen
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Zweck dieser Broschure

Planungen in unseren Kommunen miissen Burgerinnen und
Burger nicht passiv zur Kenntnis nehmen. Insbhesondere bei
Planungen, die spurbar die Lebensumstande in unserer un-
mittelbaren Umgebung beriihren und verandern, haben alle
ein Wort mitzureden. Das gilt fiir die gebaute Umwelt genau-
so wie fur Grin- und Freiraume.

Wie das im Einzelnen geht, ist gesetzlich geregelt. Das Bauge-
setzbuch raumt Burgerinnen und Burgern die Moglichkeit ein,
sich aktiv in die stadtebauliche Planung einzubringen.

Diese Mitwirkungsmoglichkeit zielt ausdrucklich darauf ab,
dass Burgerinnen und Burger friihzeitig mitreden konnen und
nicht erst dann, wenn Planungen bereits soweit verfestigt sind,
dass ihre »allgemeinen Ziele und Zwecke« nicht mehr ernsthaft
zur Debatte stehen. Ausdricklich sind nicht nur die unmittelbar
Betroffenen angesprochen, sondern alle, die sich fur das Ge-
schehen in ihrer Stadt oder Gemeinde interessieren.

Mitwirken und Einfluss nehmen - ob als Biirgerin, Biirger und /
oder als gewahlte politische Vertretung — konnen inshesondere
diejenigen, die gut informiert sind. Sinn dieser Broschiire ist es,
Planung - insbesondere die stadtebauliche Planung der Stadte
und Gemeinden - anschaulich darzustellen, so dass alle in die
Lage versetzt werden, Planungen besser zu verstehen und dar-
an zielgerichtet mitzuwirken.
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